
Werner Kahrs 
Einheitswertsteuern in den Zeiten des 
Steuerchaos 

Wie sollen in Zukunft die \-\I'erte fi~r das Grundvermögen ermiuelt werden? 
Wird die Vermögensteuer beibehalten? Was soll von der Erbschaftsteuer aus­
genommen werden? Diese ~md eine Reihe anderer steuerrecht/icher Fragen 

will das BVerfG vom Gesetzgeber in Zukunft entschieden wissen. Denn eine 
grundlegende Bereinigung des Steuerrechts ist dringend geboten. Kahn be­
zweifelt jedoch, daß das vom BVerfG gesetzte Signal, das Steuerrecht ins­
gesamt auf seine Gerechtigkeit hin zu iiberpn'ifen, vom Gesetzgeber gehört 
wird. 

Die Red. 

1. Einleitung 

Mit zwei Beschlüssen vom 22.Juni 1995 hat das BVerfG das enrschieden, was ohne­

hin jeder wußte: Die Einheitswerte des Grundvennögens, seit Jahrzehnten den 

veränderten Verhältnissen nicht angepaßt, sind als Steuerbemessungsgrundlage nicht 

mehr tauglich. Die Beschlüsse sind zur Vermögensteuer' und zur Erbschaftsteuer' 

ergangen und erfassen unmittelbar nur diese beiden Steuern. Mittelbar betreHen sie 

aber au eh die anderen einheitswertabhängigen Steuern, insbesondere auch die 

Grundsteuer. 

Die ganz überwiegende Meinung geht sei t langem dahin, die Nichtberücksichtigung 

der Wertsteigerungen in den Einheitswerten seit 1964 habe zu einer Dauerprivilegie­

rung der Besteuerung des Grundvermögens geführt.) Der Mut des Gesetzgebers, 

diesen Zustand :w beseitigen, war allerdings nicht ausgeprägt. Auch das BVerfG, auf 

diese Weise in die Veranrwortung gedrängt, hat nicht die erste Möglichkeit zur Sach­

entscheidung genutzt.· Nun aber ist es soweit; der Geset7.geber ist am Zuge. Er steht 

vor einer schweren Aufgabe. Das BVerfG hat in ganz ungewohnter Weise eine weit­

gehende Neuordnung mit recht eindeutigen Vorgaben gefordert. Der dafür einge­

räumte Zeitrahmen ist äußerst eng: Bis Ende [996 soll eine gesetzliche Neuregelung 

geschaffen sein, die für die Erbschaftsteuer sogar bereits für das Jahr 1996 wirksam 

sein soll. Berücksichtigt man, daß ein Steuergesetzgebungsverfahren etwa ein Jahr 

beansprucht, so mußte die Grundenrscheidung - und das bedeutet auch den Grund­

konsens zwischen den politischen Lagern - längst unter Dach und Fach sein. 

Davon kann nicht die Rede sein. Zur Diskussion steht die Abschaffung der Einheits­

werte. In diesem Zusammenhang wird die Abschaffung der Vermögensteuer gefor­

dert. Bleibt sie, führt die Feststellung der geforderten realitätsnahen Werte zu einer 

1 2 BvL j7/91, B5,BI.II 1991,5.611. 
2 2 BvR Ip/ 9" BS,BI.II 1991,5.671. 
j Balkc, Vber GrundslUcks-Elnheitswerte, SlUW '987, J64. 
4 Z. B. 10.2. '987. fiS,EI.II , 1987, j64. 
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prinzipiell erheblichen Erhöhung der Vermögen- und Erbschaftsteuer, wobei der 
Kreis der Steuerpflichtigen nun auch die Besitzer kleineren Grundvermögens erfaßt. 
Die Frage ist, ob man eine moderate Verbreiterung der Bemessungsgrundlage vor­
nehmen oder die Fiktion des kleinen Mannes mit Grundstück voll aufrechterhalten 
will. Die logische Folge der Beseitigung eines Steuerprivilegs wäre ja an sich, daß der 
Steueranspruch nunmehr die bisher verschonten Bereiche erfaßt. Daran könnte auch 
in Zeiten erheblicher Finanznot bei Bund, Ländern und Gemeinden durchaus ein 
erhebliches Interesse bestehen. Die Beschränkungen, die das Gericht selbst anmahnt, 
wurden aber sofort nach Bekanntgabe der Entscheidungen aus der Tiefe der politi­
schen Räume noch erweitert. Es ist daher durchaus vorstellbar, daß am Ende 

Steuermindereinnahmen stehen. Dafür sprechen die Erfahrungen der letzten Zeit. 
Das BVerfG hat ja mehrfach ein Machtwort sprechen müssen, um die Untätigkeit des 
Gesetzgebers auf zentralen Feldern des Steuerrechts zu beenden. Die dann erforder­
lichen sachgerechten Reformen blieben jedoch aus. Statt ihrer gab es Minimallösun­
gen und Problem verlagerungen statt systemgerechter Lösungen. Vielleicht erklärt 
sich von daher auch, daß das BVerfG diesmal meinte, dem Gesetzgeber konkrete 
Vorgaben machen zu sollen. 

2. Die Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts 

Für beide Steueranen wird ein unzulässiger VerstOß gegen die Belasrungsgleichheit 
festgestellt (Art. 3 GG), weil einheitliche Steuersätze an Bemessungsgrundlagen an­
knüpfen, die auf Grund der Einheitswertproblematik unterschiedlich sind. Man 

hätte sich eine Beschränkung der Entscheidungen auf diese Feststellung vorstellen 
können, Der Gesetzgeber hätte freie Hand gehabt, unter Beachtung der übrigen 
verfassungsrechtlichen Schranken eine dem Gleichheitssatz entsprechende Lösung 
zu finden. Dabei wäre die politisch brisante Frage aufgetreten, ob denn das normale 
Einfamilienhaus ein Fall für die Vemlögensteuer und Erbschaftsteuer sein soll. 
Rechtlich jedenfalls sollte man vermuten, daß in einem Staat, in dem im Zuge eines 
wirtschaftlichen Aufschwungs ohnegleichen breite Bevölkerungsschichten Vermö­

gen bilden konnten - und zwar mit tatkräftiger Unterstützung eben dieses Staates­
auch moderate Abschöpfungen möglich sein dürften. 
Das BVerfG hat dies wobl anders gesehen. Die Leitsätze des Beschlusses zur Vermö­

gensteuer enthalten eine Fülle von Bindungen des Gesetzgebers und werfen eine 
Fülle im Steuerrecht so bislang nicht gestellter Fragen auf. Was z. B. ist eine Soll er­
tragsteuer, eine hälftige Teilung, eine ökonomische Grundlage individueller Lebens­

gestaltung? 
Die denkbar kürzeste und prä!.iseste Auseinandersetzung mit dem in den Leitsätzen 
formulierten Katalog stammt aus dem erkennenden Senat selbst. Der Richter Bök­
kenförde hat in einer abweichenden Meinung zum Vermögensteuerbeschluß! einge­
hend dargelegt, nach seiner Auffassung biere der zu entscheidende Fall keine 

Veranlassung, über die Feststellung einer Verletzung des Gleichheitssatzes hinauszu­

gehen: 

»Djc Abschaffung echter Ve.rmögensreuern durch deren Umschreibung zu Sollertragsreuern 
triff, den sozialen Reehtssraat an einer zentralen S,elle, Sie beschneide, empfindlich das staat­
liche Po,emial sozialer Korrekturmäglichkeit gegenüber der Selbstlaufigkeit gesellschaftlicher 
En[wicklungen.(( 

5 S. Fn. I. 
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Die Feststellung der Verfassungswidrigkeit und die Zeitvorgaben für die Neurege­
lung sind, wie die Entscheidung zur Erbschaftsteuer', einstimmig, mit der Stimme 
des Richters Böckenförde ergangen. Die vom BVerfG gezogenen Grenzen für eine 
Erbschaftsteuer entsprechen jedoch dem herkömmlichen Verständnis der Erbrechts­
garantie gemäß Art. 14 GG. Indessen wird in den Gründen die den Gcset1.geber 
beschränkende Linie wieder aufgenommen. Der erbschaftsteuerliche Zugriff bei Fa­
milienangehörLgen der Steuerklasse I (§ 1 j Abs. I ErbStG) sei derart zu mäßLgen, daß 
jedem dieser Steuerpflichtigen der jeweils auf ihn überkommene Nachlaß - je nach 
dessen Größe - zumindest zum deutlich überwiegenden Teil oder, bei kleinerem 
Vermögen, völlig steuerfrei zugute komme. Entschließe sich der Gesetzgeber, der 

Erbschaftsteuer realitätsnahe Gegenwartswerte des Grundbesitzes zugrunde zu le­
gen, so sei es notwendig, in der Steuerklasse I entsprechende Freistellungen vorzu­

nehmen. Für diesen Naehlaßwert könne der im Vermögensteuerbesehluß umrissene 
Wert des persönlichen Gebrauchsvermögens einen brauchbaren Anhalt bieten. 
Wie sind nun diese Entscheidungen mit ihren sehr grundsätzljchen Erwägungen zu 

bewerten? Flume7 erwähnt in diesem Zusammenhang die Zeitgleichheit mit dem 
Kruzifix-Beschluß des Ersten Senats.' Als politische Gremien, ja als politischer Ge­

setzgeber wollten sich die Senate des .IlVerfG verstanden wissen. l'.r hebt die 
Unfähigkeit von Regierung und Parlament hervor, dieses langjährige Skandalon un­
seres Steuerrechts zu beseitigen. 
In dicscm Zusammenhang können auch weitere Entscheidungen des BVerfG zum 
Steuerrecht herangezogen wcrden, wic die Entscheidungen ,,-um Kapitalvermögen" 

und zum Existenzminimum." Hier soll es inbesondere darum gehen , wie sich der 
Gesetzgeber zu deo Vorgabcn dcs BVerfG verhalten hat. Den in der Sache unter­

schiedlichen Komplexen ist gemeinsam, daß sic wunde Punkte unseres gesamten 
Besteuerungswesens betreffen. 

J. Die Einkünfte aus Kapitalvermögen 

Gerade bei der Besteuerung der Einkünfte aus Kapiulvermögen war die Ausgangs­
lage mit dem Fall der Einheitswerte vergleichbar: Jeder wußte, daß hier eLn Steuer­
privileg entstanden war. Einkünfte aus Sparguthaben und vergleichbaren Geldanla­
gen insbesondere im privaten BereLch wurden weitgehend nicht erklärt. Ermöglicht 

wurde dies durch den "Bankenerlaß« von 1979, der eine wirksame KontroUe der 
Kapitaleinkünfte verhinderte. Als "strukturelles Vollzugshindernis« bezeichnete ihn 
das BVerfG und stellte heraus, die Steuerpflichtigen seien nach dem Gleichheitssatz 
rechdich und tatsächlLeh gleich zu belasten. Die Bclasrungsgleichheit müsse gegebe­
nenfaUs durch geeignete Kontrollmöglichkeiten gewährleistet werden. Die mit dem 

Vollzug der Steuergesetze beauftragte Steuerverwaltung habe die Aufgabe, diese Be­

steuerungsvorgaben in strikter Legalität (sic!) zu sichern. Auch in diesem Beschluß 
hat das BVerfG Lösungswege aufgezeigt, allerdings in anderer form. Es hat auf 
Möglichkeiten hingewiesen, keine Besteuerungsgrenzen definiert. 
Freilich dürfte ihm wohl kaum vorgeschwebt haben, was dem Gesctzgeber dann 

6 S. Fn. ,. 
7 Die BescJllusse des BVerfG zu den l', inheitswertcn, DB 199j . 1779 . 
8 N.lW '991. '477· 
9 ßV('rfG Urteil v. 27.6. 1991, NJW '99',2129. 

10 BVerfG I ßvL 20/ 84. J ßvL 26/ 84 und I ßvL 4/86 v. 29. 5. 1990 SOWie 1 B"L 71. / 86 \'.12..6.1990, ßStßI. J{ 

1990. 65J. 684 . Kinderendastung ; BVerfG v, 25-9· '992, BSrBI.JI 199}, 4J} Grundf-rcibclrag. 

1 2 9 
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1)0 einfiel: mit Freibeträgen von 6000 DM bzw. 12000 DM für Verheiratete eine Haupt­
gruppe von Steuerhinterziehern in legale Nichtsteuerzahler zu verwandeln. Der vom 
BVerfG geächtete Bankenerlaß wurde in den Adelsstand versetzt und ist nun gesetz­

lich als § 30 a AO mit den bekannten Folgen fest verankert. Die hohen Freibeträge 
waren damals im politischen Bereich förmlich herbeigeredet worden, indem sofort 
nach Verkündung der Entscheidung Erklärungen und Beschwichrigungen laut wur­
den, der »kleine Mann« brauche auch künft ig nicht mit der Versteuerung seiner 
Zin seinnahmen zu rechn en. D a die geschaffenen Freistellungen immerhin Guthaben 
in einer Größenordnung von 100000 bzw. 200 000 DM abdecken, war spätestens 
hjer die Fiktion vom kleinen Mann geschaffen. Er bleibt auch bei steigendem Wohl­
stand, was er war. Weil hier die stärkste Wählergruppe angesiedelt ist, wird es auch 
niemand wagen, dies anzuzweifeln. Nur muß beachtet werden, daß ein Freibetrag in 
diese r Höhe Verwerfungen im Steuerrechtsgefüge schafft. An diese r Stelle sei nur 
darauf hingewiesen, daß für die Tätigkeitseinkünfte der Arbeitnehmer lediglich ein 
Werbungskosten-Pauschbetrag von 2000 DM gewährt wird , der nicht einmal Freibe­
rragscharakter hat, sondern mit entstandenen Werbungskosten zu verrechnen ist. So 
wird denn auch in der Steuerrechtswissenschaft die Neuregelung wiederum fü r ver­
fassungswidri g gehalten ." 
Dem Gesetzgeber lag eine steuerlich sachgerechte und verfassungsrechtlich unan­
greifbare Lösung weniger am H erzen als das Interesse, möglichst vielen der Betrof­
fenen auf Kosten des Steuerrechtssytems Gefälligkeiten zu erweisen. Neben der 
Verzehnfachung der Freibeträge wurde zwa r auch der "Zinsabschlag« eingefübrt"; 
die Hauptforderung des BVerfG, die strikte Kontrolle der Kapitaleinkünfte, wurde 
ignoriert . Eine bis dahin ungekannte Kapitalfluchtbewegung setzte ein. Die Chance, 
auf einem Teilgebiet des Steuerrechts mehr Ordnung und Gerechtigkeit zu schaffen, 
war Vertan. Die sozialstaatliche Frage, ob in einer Zeit steigender Arbeitslosigkeit 
Verreilungspolitik nicht neu definiert werden muß, wurde nicht gestellt. 

4. Das Existenzminimum 

4. I Die Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts 

Bereits vorher, mit Beschluß vom 2j. j. 1990" , hatte das BVerfG seine Rechtspre­

chung zum Existenzminimum eingeleitet. Zunächst ging es um die Kinderentla­
stung. Diese erfolgte seinerzeit im Rahmen des »du alen Systems« durch eine 
Kombination von Kinderfreibeträgen und Kindergeld. Auch hier hatten zumindest 
Sachkenner erwartet, daß die Kinderentlas tung der Höhe nach einer verfassungsge­

richtlichen Überprüfung nicht standhalten wcrde. In der Steuerrechtswissenschaft 
wurde die Steuerfreiheit des Bedarfs zur Existenzsicherung als eines der Grundprin­
zipien dcr Einkommensteuer- N ettoprinzip, Leistungsfähigkeitsprinz ip- herausge­
stellt." Verfass ungsrichter Böckenförde 'l beisp ielsweise hatte bereits 1986 eind ring­
lich die Beachtung dieser Grundprin7.ipien angemahnt. Das BVerfG hat diese Linie 
voll übernommen. Es hat auf das Existenzminimum nicht nur zur Bemessung der 
sachgerechten Differenzierung abgehoben, sondern neben den rechtlichen Bewer-

11 Tipkc1 L:mg, Ste\ll!rrl?cht. [4- Aun. I 99'b S. 373 nm weiterem N:'tchwl'JsC'n. 
[1 Zinsabschlaggcserz vom~. I L 1991, BGBJ. 1991., lSn· 
I) $, Fn. 10. 

14 Tipke/Lang, (Fn. I J), S. 220. 

'5 S,uW '986, JJ5. 
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tungsmaßstab des Art. 3 GG einen selbständigen weiteren gestellt, nämlich den aus 
Art. I GG i. V. mit dem Sozialslaatsgebot des Art. w GG. Der Staat müsse dem 

Steuerpflichtigen sein Einkommen insoweit sreuerfrei belassen, als es zur Schaffung 

der Mindestvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein benötigt werde. Wie 
der Staat nach diesem Verfassungsgebot gegebenenf.lls verpflichtet sei, dem mittel­

losen Bürger diese Mindesrvoraussetzungen durch So:<ialleistungen zu sichern, dürfe 
er dem Biirger das selbst erzielte Einkommen bis z u diesem Betrag nicht entziehen. 

Niemand solle den Gang zum Sozialamr antreten müssen, nur weil die Besteuerung 

bereits innerhalb des Exisrenzminimums einsetze. Der Zweite Senat übernahm die 
Linie des Ersten Senats in seinem Beschluß 1.um tariflichen Grundfreibetrag in vol­

lem Umfang und präzisierte sie weiter. ,G Der Besteuerungsanspruch entsteht nach 

dem sozialstaatlichen Subsidiaritätsprinzip erst nach voller Abdeckung des sozialhil­

ferechtlichen Existenzminimums. 
Hier ist nun der Gang der Ereignisse von Interesse. Das BVerfG hatte dem Gesetz­

geber seinerzeit für eine Neuregelung zwar Zeit bis zum I. l. 1996 eingeräumt, die 
Freilassu ng des Existenzminimums aber mit sofort.iger Wirkung gefordert. Es wurde 
daher befürchtet, daß der Lohnsteuerabzug mit den bisherigen Beträgen durch die 
Finanzgerichtsbarkeit für unzulässig erklärt werden könnte, was zu chaotischen Zu­

ständen hätte führen müssen. Wegen der Eilbedürftigkeir wurde daher vor einer 

gesetzlichen Übergangslösung zunächst von den obersten Finanzbehörden des Bun­
des und der Länder eine Verwaltungsregelung geschaffen. Da die Verwaltung 
einerseits n ich t die Rechrsmachr besit:<t, Steucransprüche'l zu begründen oder zu 

verschärfen, andererseits aber auch politisch nicht in der Lage ist, die ohnehin ein­
schneidenden Haushaltsve riuste' S noch zu vergrößern, beschränkte sich diese erste 

Aktion auf das Notwendigste. Aber alle Beteiligten waren sich dabei einig, daß be­
reits bei dieser provisorischen Maßnahme der Grundfreibetrag zu einer das Exi­
stenzminimum wiedergebenden Größe gemacht werden mußte. Daher wurde ein 
Katalog steuerlich nicht relevanter, bei der Ermittlung des Existenzminimums aber 

wichtiger Erwerbsbezüge erstellt. '9 Zur Erläuterung mag folgendes Beispiel dienen: 

Das BVerfG sah das Existenzminimum verheirateter Steuerpflichtiger bei 
24000 DM. Steuerpflichtige mit Renten von 100000 DM, sreuerpflichtig nur mit 

einem Ertragsanteil von 20000 DM, Zinseinnahmen von 12000 DM, durch die Spa­
rerfreibeträge voll befreit, und möglicherweise noch versehen mir Abzugsbeträgen 

nach § 10 e EStG wegen des Erwerbs eines Eigenheims zahlten bei der Annahme 
eines Grundfreibetrages von 24000 DM und im übrigen unverändertem Einkom­
mensteuergesetz keine Einkommensteuer. 

Die provisorische Verwaltungsregclung wurde durch eine gesetl.1iche Übergangs re­

gelung im Gesetz zur Umsetzung des föderalen Konsolidierungsprogramms abge­
löst . '0 Der neue § 32 d EStG setzte die Linie der VerwaItungsregelung fort und stellte 

im 2. Absatz einen Katalog der Erwerbsbezüge auf, die bei der Ermittlung des Exi­
stenzminimums, das mit 11069 / 22 IJ9 DM beziffert wurde, hinzuzurechnen 

waren. Für die endgültige Umsetzung der Vorgaben des BVerfG war damit der Weg 
vorgezeichnet. Dazu blieb dem Gesetzgeber Zeit bis Ende 1995. 

16 S. Po. 10. 

17 Zur Anknupfung an ,. Erwcrb~bez.u ge. sta tt :m Begriffe des ESIG, wie Einkunfre ode:r Einkommen vgl. 
auch TLpke/Lang, (Fn. I I) , S. 9, 11 9 rr. mit ausfuhr!. Hinw. 

ISS. Fn to. 
19 BMF-Schrcibcn. v. J. U. 2J. 12 . 1992, BSrßI. I. }76 u. 199} l. 14. 

'0 FKPG v. 1).6.199), BGBLI, 944. 

IJ] 
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IJ2 4.2 Das Jahressteuergesetz 1996 

Zunächst setzte der Bundesminister der Finanzen eine Expertenkommission ein, die 
nach ihrem Vorsitzenden, Prof. Bareis, kurz als Bareis-Kommission bezeichnet 
wurde. Sie legte ihren Bericht im November 1994 vor. Er enthielt Vorschläge zur 
Regelung des Existenzminimums, der Kinderentlastung, zum Einkommensteuerta­
rif und zur Finanz.ierung der dadurch bedingten Steuerausfälle. Zusammengcfaßt 

sollte die "Gegenfinanzierung« durch eine Bereinigung des Einkommensteuerrechts 
erfolgen. Dieses ist bekanntlich durchsetzt von einer Vielzahl unsystematischer und 
bereichsspezifischer Befreiungen, Ermäßigungen und Freibeträge und anderer Un­
ebenheiten, von denen die Kommission 85 (!) entfallen lassen wollte." Der Sturm 
brach los, noch bevor das Gurachten veröffentlicht worden war. Die Thesen ohne 

Anlagen wurden dem Bundesminister der Finanzen am Abend des 4- 1 I. 1994 über­
reicht, die Freigabe zur Veröffentlichung sollte am 7.1 I. erfolgen, und am 8.11. 

sollten die gesamten Thesen mit Anlagen überreicht werden. Bareis selbst schreibt 
dazu wörtlich": 

;>Noch vOr der Veröffentlichung setzten heftige Reaktionen in den Medien ein. Diese erfolgren 
schon in einer Morgenzeitung und durch Agenruren am 5. Ir. 1994. Sie sind und bleiben be­
sonders de~halb erstaunlich, weil das endgültige Papier noch gar nicht bekannt sein konnte. Es 
waren Urteile aut Jer Basis von Mutmaßungen. Sie fielen auch demcntspn:chend aus. Die ohne 
Faktenkennmisse ~t:äußenen Vorurteile halten einer nüchternen Prüfung nicht stand.( 

Bereits am 8.11.1994 erklärte der Bundesminister der Finanzen, der Bericht enthalte 
umfassende Vorschläge zum Umbau des Steuersystems, deren Umsetzung nicht bis 
zum 1. I. 1996 erfolgen könne. Die Steuerpolitik müsse sich jetzt auf das Notwen­
dige konzentrieren. Damit war die vorläufig letzte Chance, im Windschatten der 
Vorgaben des BVerfG zu einer durchgreifenden Vereinfachung des Einkommensteu­
errechts z.u kommen, vertan.l- 3 

Der Verzicht des Bundesfinanzministers auf grundsätzliche Änderungen des Ein­
kommensteuerrechts im Zusammenhang mit dem Bareis-Bericht führte letztlich 
zum Jahressteuergesetz 1996, in dem nicht einmal mehr die Regelungen der provi­
sorischen Verwaltungslösung und des daran anschließenden Übergangsgesetzes zu 

finden waren. In den Diskussionen der großen Parteien wurde durchaus die Not­

wendigkeit erkannt, beispielsweise die Privilegierung der Rentenbesteuerung oder 
auch der Veräußerungsgewinne einzuschränken. N ur könne dies von einer Partei, die 
auf die Gunst der Wähler angewiesen sei, nicht erwartet werden. Erwartet wird es 
hingegen vom BVerfG, dem durch Untätigkeit die Verantwortung zugeschoben 

wird." 

2.1 Nachw. hierzu und zu den Programmen der l_~nder und des Bundes zur Steuervereinbchung bei Ztitlcr. 
Steuervereinfachung: Der Weg zum Ziel oder ist der Weg das Ziel?, DScZ 194,705. 

~2. Die notwendige Reform der Einkommemtt.:uer 1996, DSlR 1995~ 157-
2.) Schon clnmal war cmem Sach\'t.:rstandlgl·ngremium auf dem Gebiet dt.:s Steuerrechts in ahnlich bescha­

mender Weise' mi[gc,~plch worden. Damals ging es liln eine Neuordnung de.s Gemcinnulzigkl'its(cchts. 
Au;.;l} hier war das Urteil in} politischen Raum berelr.s gesprochen, bevor das Gutachten vorgelegt Wlr, als 
namlich bekannt wurde, daß Anderungen beim Spendenabzug im Bereich des Sports vorgeschlagen 
wurden. Das i.sr in diesem Zus:lmmcnhang auch deshalb il1{en:_~ sant, weil namhafte Steuerrechder hier 
den Ausloser fur die ~cither hartere Gangart des BVerfG sehen. Die Nichtachtung dc:s Exisll.'llZmmimums: 
oder einer angemessenen Berucksir.htigung der Familienlastcn ist besonders dann un t rlr-.i glicJ" wenn die 
Kosten der Fr·eizt.:it - rur MoJdlflug, Kleirllierzucht und Tra.dHionsvereine - su.'uermlndernd gehend 
gemat:hl waden konnen und damit d~r Allgemeinh eit in Rc(hnuilg geSte llt werdc"n. 

24 Interessant ISt, wie der Gesetzgeber sich seiner Aufgabe entledigte, biS zum I. I. 1996 l'in den \lcrtassungs­
rechtlichen Vorgaben ent.~prechendes Gesetz \lorzulegen. Abgesehen d~\'on, d~ß von verschiedenen 
Seiten Tarifmodelle mit unterschiedlichen Ansatzen vorgelege wurden, kOIli':entrierte sich die Diskussion 
auf die l~ra~t~ des Kinderla~tl:nausglt.:ILhs, jel:l.t als KinuaklslLIngs<lu.sgleich bezeichnet. Dic Bafei.'S-Kom­
mission h:mc das Unheil des Ideolo!;iclIslrC'ics zwischcn Kindergeld und Kinderfreibetr:ig<:r1 vora\1~gese~ 
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5. Die Einheitswert-Beschlüsse 

Nicht das fertige Jahressteuergesetz, wohl aber die Zuspitzung auf die Frage der 
Lastenverteilung zwischen den Gebietskörperschaften unter Verzicht auf Refonnan­
sätze fand das BVerfG vor, als es über die Einheitswerte zu entscheiden hatte. Es liegt 
daher die Annahme nicht allzu fern, die in den Beschlüssen enthaltenen Anweisun­
gen an den Gesetzgeber - wie immer man sie rechtlich einordnen mag - in diesem 
Zusammenhang zu sehen. Offensichtlich hat es den Hang des Gesetzgebers zur 
Konflikrverrneidung aus den früheren Verfahren zugnmde gelegt. Es ist denkbar, 
daß das BVerfG dieses Risiko nicht noch einmal eingehen wollte. In einer Podiums­
diskussion in Worms am 4.9.1995 hat Prof. Kirchhof, der Berichterstatter in den 
Einheitswertsachen, das BVerfG mit einem Schiedsrichter verglichen. Dieser dürfe 

die rote Karte zeigen, nicht aber selbst den Ball spielen. Auf den Einwand, ob denn 
nicht hier vielleicht doch der Ball gespielt worden sei, entgegnete er sinngemäß, der 
Gesetzgeber habe ja mehr als reichlich Zeit gehabt, das Problem selbst zu lösen. Also 
wenn das Gekickc auf dem Rasen allzu lustlos erscheint, dann darf schon auch der 
Schiedsrichter den erlösenden Steilpaß spielen? 
Die Einheitswerte des Grundvermögens sind, verglichen mit den Verkehrswerten, 
geradezu lächerlich geting. Darüber herrscht sicherlich allgemeines Einvernehmen 
wie auch darüber, daß dies steuerrechtlich zu ungerechtfertigter Privilegierung des 
Grundvermögens führt. Also wären die Einheitswerte an die Verkehrswerte heran­
zuführen. Das Aufkommen aus Vermögen- und Erbschaftsteuer würde explosions­
artig ansteigen, schon die einfache Eigentumswohnung würde in die Vermögensteu­
erpflicht führen. Selbstverständlich hätte der Gesetzgeber die Möglichkeit und 
würde sie auch wahrnehmen, durch Freistellungen, Erhöhung von Freibeträgen und 
andere steuerpolitische Maßnahmen dieses Ergebnis abzumildern. 
Angenommen, der Gesetzgeber würde aber den Ansatz des Grundvermögens mit 
den Verkehrswerten vorschreiben und keine Milderungsregelungen schaffen. Dann 
würde sich die Frage stellen, ob es verfassungsrechrlich zulässig ist, die Vermögen­
steuer, die ja als eine Zusatzsteuer zur Einkommensteuer verstanden werden kann 
für diejenigen, deren Leistungsfähigkeit damit nicht voll erfaßt ist, über diesen Per­
sonenkreis hinaus auszudehnen. Es wäre ferner zu fragen, ob es tatsächlich verfas­
sungsrechrlich richtig ist, ein unbebautes Grundstück in gleicher Weise zu besteuern 

hen und eine Komproffilßlinic aufgezeigt. SIe schlug ein Kindergeld vor, das mit auf Antrag zu 
gewahrenden Kinderfreibetragen zu verrechnen war. 

Es gab dabei allerdmgs ein Problem zu lo.')('n, dJS d:lnl1 vollstandig in den Vordergrund geruckt wurde. 
Das Kindergeld namhch war als SozialleiStung allein vom Bund w zahlen! wahrend die Kmderfrcibetrage 
als BeStandteile des Einkommensteuerrechts zu Lasten der Stcuergbubiger ginge-n, also von Bund, Län­
dern und Gemeinden. Die Ablosung des dualen Sptcms durch eine reine Kindergddlosung, noch dazu 
bei der verfassungsger ichdich gebotenen deutlichen Erhohung, mußte ;;l.lso den Bund in unzuml.ltbarer 
Weise bdasten - bel glcldlzcltiger Entlastung von Ländcrn und Gemeinden. Nun sollte man meinen, daß 
dic S"t"s Problem ein rein imernes innerhalb des foderalen Systems se" das durch Änderung der Normen 
und Mechanismen libcr Fin;l.nzzuwc,sungen und Finanzausgleich leicht lösbd.f sei, jedenfalls aber die fur 
den Bürger:Lu treffende optimale Umse[Y-ung der verfassungsrechthchen Vorgaben nicht tangieren durfte. 
Weil gefehlt. Nur noch von dieser Haushakwenedung w::Ir die Rede. Die notwendige SteucrberelOigung 
haue das Volumen {ur die Erhohung des Ki.ndericislUngsalJsglcichs weitgehend Zur Verfügung stellen 
konnen; Sl-a.tt Jcsstn wurde ausschließlich um di<.~ Finanzicrungs;1ntcde gestrilten. Zitat: .. Der cntschei ~ 
dende Punkt aber ist, wie das Kindergeld finanziert werden .so ll. Es gibt die FinJn7.amtslosung und die 
Arbeitsamtslosung ... Das Entscheidende aber ist, daß das Kindergeld Jann L.U einer Stcllcrvergunsli ­
gung wud und damit auch dem EinkommenstCllerverteilungsschlussd unterliegt. Worum es letztcn 
Endes geht, ist: Wer tragt die Kosten des Ganzen? Das ist der Punkt, und nur daruber .streiten wir .... 
(Mlyer-Vorfeldcr, 687. BR-Sltzung) So kam es zum j:lhrcss teuergeserz 1996, ohne daß die notwendige 
Verbindung von ExistcIlZI11Inilllum und Sttul·rabzubsbl'tragcn hergcstellt wurde, wenn man von der 
überfalligen Neuregelung der Baufbrdcrul1~ ab!>iehl. Die große. Challce einer durchgreifenden Bereini­
gung und Vereinfachung war venan. 

IJJ 
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[34 wie eine hoch verzinsliche Geldanlage und ob die Steuer die Substanz antasten darf. 
Bei der Erbschaftsteuer träte das Problem auf, ob der Erbe des Häuslebauers einen 

Anspruch auf den Erhalt dieses Häuschens hat oder ob er es hinnehmen muß, daß er 
es zur Bezahlung der Erbschaftsteuer veräußern muß. Eine Vielzahl von Fragen 
schlösse sich an. Dazu gehörte beispielsweise, wieweit aus Praktikabilitätsgründen 
Bewertungsdifferenzen hingenommen werden könnten, welche Ausnahmen mög­
lich oder gar geboten wären. 
Angesichts dieser äußerst komplexen Problemat.ik wäre die bloße Feststellung einer 

verfassungswidrigen Ungleich behandlung der Vermögensarten geradezu eine Leer­
formel gewesen. Die Beschreibung der Ungleichheit läßt sich ohne die Beschreibung 
der Gleichheit nicht gewinnen. Das BVerfG mußte daher ein mögliches Bild verfas­
sungsrechdicher Gleichheit entwerfen. Dabei geht es nicht nur um die vielfach 
mögliche Gleichstellung der Vermögensarten, sondern auch um den gleichsam über­
geordneten Gleichheitssatz der Steuergerechtigkeit im Rahmen der Besteuerung 

nach der Leistungsfähigkeit. Damit ist eine erhebliche Einengung der Möglichkeiten 
vorgegeben. Die Beschreibung eines Rahmens für den Gesetzgeber, wie ihn das 
BVerfG abgesteckt hat, erscheint so in einem anderen Licht. Es mußte diese Be­
schreibung leisten. Die Frage reduziert sich darauf, ob es hierbei die ihm gesetzten 
Grenzen überschritten hat. 
Hiernach ist dem Richter Böckenförde nicht zuzustimmen, wenn er der Senatsmehr­

heit vorwirft, es habe kein Anlaß bestanden, zu diesen Fragen Stellung zu nehmen. 
Der Schwerpunkt seiner Ausführungen ist abcr inhaltlicher Natur. Gerade dureh 
seine Ausführungen wird der dialektische Aspekt der Problemstellung in voller 
Schärfe deutlich. Auf der Seite der Senatsmehrheit steht grob vereinfacht - die 
starke Betonung der individuellen Freiheitsrechte, auf der Seite Böckenfördes die 

stärkere Ausrichtung am Sozialstaatsprinzip des Art. 20 GG. Wenn diese erste grobe 
Sortierung sich als zutreffend erweist, kann das weitreichende Folgen für das ge­
samte Steuerrecht haben. 

6. Ertragswert oder Verkehrswert? 

Auszugehen ist zunächst von den Einheitswerten selbst. Diese haben eine lange 
Geschichte. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Anlässe im Steuerrecht, die eine 
Bewertung eines Gegenstandes erfordern. Hier verläßliche Rechtsgrundlagen zu 

schaffen, ist die Aufgabe des Bewertungsgesetzes. Dieses greift aber nur ein, soweit 
nicht in anderen Steuergesetzen besondere Bewertungsvorschriften enthalten sind 
(§ 1 11 BewG). Da insbesondere die Ertragsteuern ihre eigenen Bewertungssysteme 

entsprechend ihrer weitgehenden Abhängigkeit vom Handelsrecht entwickelt ha­
ben, liegt der Schwerpunkt des Bewertungsgesetzes bei den Substanzsteuern und 

damit bei der Vermögensteuer und der Erbschaftsteuer. Das Bewertungsgesetz kennt 
den gemeinen Wert (§ 9), den Teilwert (§ 10), den Kurswert (§ 11), den Nennwert 

(§ 12), den Kapitalwert (§§ 13, 14) und den Ertragswert (§ 36). Der Einheitswert 
erschcint dabei nicht als eigenständiger Wert, sondern lediglich als ein Bewertungs­

verfahren (§§ 19 H.). 
Die Frage nach dem steuerlichen Wert eines Gegenstandes stellt sich nicht so einfach, 
wie man in unserer geldorientierten Warenwclt vemluten könnte. Mit welchem Wert 
soll eine Maschine in der Bilanz stehen, wenn sich ihr Wert seit der Anschaffung 
erheblich vermindert oder aber auch vergrößert hat' Wie wirkt es sich auf die Ver-
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mögensteuer aus, wenn das alte Mütterchen weiterhin in ihrem verfallenen Kleinbau­
emhaus wohnt, ihr Grundstück aber einen extremen Wert hat, weil ringsum 
inzwischen ein hochwertiges lndustrie- oder Wohngebiet entstanden ist) 
Was überhaupt der Wert einer Sache ist, hat die Philosophie seit Aristoteles beschäf­
tigt, der zwischen dem Gebrauchsnutzen und dem Tauschwert bereits untcrschied.'i 
An die späteren philosophischen Einordnungen, die den Gebrauchsnutzen bevor­
zugten, schloß die Entwicklung der modernen Volkswirtschaftslehre an. Das Preu­
ßische Allgemeine Landrecht stellt dann in § I 12 auf den Nutzen ab. den eine Sache 
ihrem Besitzer leisten kann, wobei »man sich das Vermögen in einem gegebenen 
Zustande bei seinen Besitzern beharrend" denke." Die Beurteilung änderte sich mit 
dem Entstehen der bürgerlichen Marktwirtschaft in der zweiten Hälfte des 19.Jahr­
hunderts. Dies kommt zum Ausdruck io einem der ersten Erkenntnisse des Reichs­

gerichts im Jahre 1879. Das Reichsgericht stellt bei der Bestimmung des gemeinen 
Werts nach § 112 I 2 ALR. also bei der Bestimmung des Nutzens, den eine Sache 
ihrem Besitzer gewährt, auf den Kaufpreis ab, »welcher dafür im gewöhnlichen Ge­
schäftsverkehr nach ihrer objektiven Beschaffenheit, ohne Rücksicht auf ungewöhn­
liche oder lediglich persönliche Verhältnissc, also eben - von Jedermann zu erzielen 
ist«. 27 

Diese Formel hat bis heute ihre Gültigkeit behalten, allerdings nicht in der Weise, 
daß es zu einer klaren steuerreehrlichen Einordoung gekommen wäre. Bereits bei der 
Schaffung des preußischen Ergänzungssteuergesetzes vom 14.7. 189} war nämlLch 
erkannt worden, daß die unmittelbare Anknüpfung einer Vermögensteuer an Ver­
kehrswerte jedenfalls bei landwirtschaftlichem Vermögen höchst problematisch war. 
Die Debatte um Verkehrswcrte einerseits und Ertragswerte andererseits war voll 
entbrannt. Gleichwohl hatte sich die Auffassung, als richtiger WCrt cines Gegenstan­
des komme nur der Verkaufswcrt in Betracht, bereits so verfestigt, daß die Kompro­
mißregelung des Gesetzes beim preußischen OVG auf Unverständnis stieß. In seiner 
Entscheidung vom 20.4.1896" erklärt es den Verkehrswert Zum einzig möglichen 
objektiven Wert, da es sonstige objektive Maßstäbe - im Gegensatz zum subjektiven 
Ertragswert - nicht gebe. Der Verkehrswert wurde schließlich in § 1}8 der Reichs­
abgabenordnung 1919 verankert und gelangte von dort später in das Bewertungs­
recht, das die Bewertungsvorschriften gleichsam vor die Klammer der Einzelsteuer­
gesetze zog. Bei Bewertungen ist der gemeine Wert zugrunde zu legen, soweit nicht 
anderes vorgeschrieben ist (§ 9 I BewG). Der gemeine Wert wird durch den Preis 
bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Wirt­
schaftsgutes bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Ungewöhnliche oder persönli­
che Verhältnisse sind nicht ZU berücksichtigen (§ 9 II BewG). 
Allerdings hatte bereits das Reichserbschaftsteuergesetz vom }o. 6.1906'9 für land­
wirtschafrliches Vermögen deo Ertragswert vorgesehen, und zwar in der Art einer 
Ausnahmeregelung. Landwirtschaftlicher Besitz sei auf dauernde Nutzung, nicht 
auf Veräußerung angelegt. Das so gesetzlich verankerte Ertragswertverfahren wurde 
dann bei den Beratungen zur Reichsabgabenordnung auf Grundstücke ausgedehnt. 
Dabei ist von Interesse, daß der Entwurf, also der steuerjuristische Part des Gesetz­
gebungsverfahrens, dies noch nicht vorsah. Erst die Nationalversammlung änderte 

25 Eme'_ umfassende ArbeIt uber die Wl:nbegnHe und ihre Entwicklung hat Klau~ Vogel vorgelegt: Ycrkehrs­
wen, Ertragswert und andere Werte. DSt..Z A 1979.28. Dll! \VI!][(:n.:n Ausfuhrungcn beruhen auf dles.er 
Vero(fellilichung. 

26 So der dl'utsch(,' N3tJOnalokonom r[cinrich R;1,u. zitiert nach Vog,·j CFn. 25}. 
27 19.11.1879. Gruchrol Bd, 24.4°9. s, Vogt!! (fon. 25). 
28 EmscheLdungcn in Staats S"achcn Bc!. 5. 5.6), t.iucrt n;tch Vogel (Fn. 25)' 

'9 RGBI. '906. 5.661. 

/35 
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IJ6 den Entwurf entsprechend. Möglicherweise spielte schon damals ein gewisses Unbe­
hagen mit, den Bürgern die realen Werte ihres Grundbesitzes vorzuhalten. Mögli­
cherweise waren damals abcr auch die Erträge aus Vermietungen so hoch , daß sie 

sogar über dem Verkehrswert liegen konnten. lO Die nächsten gesetzgeberischen 
Maßnahmen, die Bewertungsgesetz.e von 1925 und '934, brachten keine Verände­
rung mehr. 
Ob damit eine Entscheidung in der Wertefrage getroffen war dergestalt, der Ertrags­
wert sei der richtige Wert zumindest für Landwirtschaft und Grundvermögenl', ist 

nicht ganz klar. Das Bewertungsgesetz nennt im Ersten Teil Werte, die neben dem 
gemeinen Wert (§ 9 BewG) in Betracht l<ümmen, so den Teilwert , den Kurswert und 
den Nennwert (§§ 10 H. BewG). Der Ertragswert wird dabei nicht genannt. Er er­
scheint erst im Zweiten Teil unter den Besonderen Bewertungsvorschriften. Für 

landwirtschaftliches Vermögen heißt es in § 36 BewG: "Bei der Bewertung ist ... der 
Ertragswert zugrunde zu legen«. Eine vergleichbare Formulierung findet sich indes­
sen beim Grundvermögen nicht. Don wird angeordnet, der Wert des bebauten 
Grundstücks sei in einer Hauptgruppe von Fällen .. im Wege des Ertragswertverfah­
rens« zu ermitteln, in den anderen Fällen "im Wege des Sachwertverfahrens«. Nicht 
der Wert wird definiert, sondern das Bewertungsverfahren. Für unbebaute Grund­

stücke (§ 72 BewG) fehlt eine entsprechende Vorschrift, so daß die allgemeine 
Regelung des § 9 BewG und mithin der gemeine Wert gilt. Dieser ist aus Vergleichs­

preisen, also aus Verkehrswerten, abzuleiten. 
Der Wert bebauter Grundsl"Ücke besteht für beide Verfahren aus dem Bodenwert, 
dem Gebäudewert und dem Wert der Außenanlagen. Das Ertragswertverfahren ist 
das Regelverfahren insbesondere für das normale Ein- und Zweifamilienhaus, für 
Mietgrundstücke und Geschäftsgrundstücke, also für Grundstücke, die an ihrem 

möglichen Ertrag gemessen werden können." Auszugehen ist bei der Berechnung 
von der Jahresrohmiete (§ 79 BewG). Diese ist mit einem bestimmten Vervielfältiger 
zu multiplizieren (§ 80 BewG), der zwischen den verschiedenen Grundstücksarten 
und Bauausführungen sowie zwischen Altbauten, Neubauten und Nachkriegsbau­

ten unterscheidet und nach Gemeindegrößenklassen gestaffelt ist. Der Vervielfältiger 
gilt auch den Bodenertragswert sowie die Bewirtschaftungskosten pauschaliert mit 

ab. Dazu kommen besondere Zu- und Abschläge (§§ 81,82 BewG). Für ein Einfa­
ntilienhaus könnte sich somit folgende Berechnung des EinheitswertS ergeben: 

Ocr Mietwen eines Einfamilienbauses beträgt, zuruckgerechner auf die immer noch maßgebli­
chen ~r(:rtvcrhältnissc von 1964, 400 DM im h1onat, die Jahresrohmiece 48CO DM. Der 
Vervielfältiger für Neubauten (Großstadt über 500000 Einwohner) beträgt 1l.9. Das ergibt 
einen Einheitswert von 57100DM bei einem Verkehrswert, der in einer Größenordnung von 
5°0000 DM lie~en bnn. 

Das Sachwertverfahren (§§ 83 ff. BewG) ist für die Fälle geschaffen, in denen der 
Ertrag kein geeigneter Wertindikator ist. So läßt sich für Einfamilienhäuser mit über­
großer Wohnfläehe sowie luxuriöser Ausstattung keine Marktmiete erzielen, die in 

einem vernünftigen Verhältnis zu Grundstüeks- und Baukosten steht. Das gleiche 
gilt beispielsweise für bestimmtc Warenhäuser, Fabrik- und Bankgebäude. Die Be­

rechnung erfolgt so, daß zunächst der Bodenwert bei unbebauten Grundstücken 
ermittelt wird (§ 84 BewG). Sodann wird ein Gebäudenormalherstellungswert er­
rechnet (§ 85 BewG). Dieser wird um die Wertminderung wegen Alters und etwaiger 

Mängel und Schäden vermindert (§§ 86, 87 BewG). Entsprechend folgt die Bereeh-

30 VgL HeiU, Die Einheitsbl·wlTtung und Ihre Bcwert"ungsmaßslabe. Oll 1993.1.053. 
j t So wohl Vogel (Fn. z.~). 
}2 Zu den V('rf:.hrcns:men reIb, DIe Elnheitsbcwenung des GrundbeSItzes unter "crlassung:orcl·hdi .:h\;m 

Aspekt, 5tuW 1974.5.206, l14. 
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nung der Außenanlagen_ Gem_ § 90 BewG ist der so gefundene Ausgangswert durch 

Anwendung einer Wertzahl an den gemeinen \Vert anzugleichen_ 
Zumindest beim Sachwertverfahren geht es also um eine Methode zur Ermittlung 
des gemeinen Werts, also des Verkehrswerts_ \Vcnn aber gleichzeitig auch unbebaute 

Grundstücke mit dem gemeinen Wert zu bewerten sind, spricht alles dafür, daß auch 
das Ertragswertverfahren als Ziel größe den gemeinen Wert hat, weil Gründe für eine 
unterschiedliche steuerliche Behandlung der verschiedenen Grundstücksarten nicht 
ersichtlich sind_ Die erste große Korrektur der Einheitswerte von '935 durch die 

Einheitsbewertung im Jahre '964 hatte dementsprechend das erklärte Ziel, "gleich­
mäßige, den Verkehrswerten nahekommende Einheitswerte als Grundlage für eine 
gerechte Besteuerung zu finden«_lJ Man soUte somit meinen, der Gesetzgeber habe 
sich festgelegt. Auch nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs geht es bei den 
Bewertungsverfahren für das Grundvermögen um Formen zur Berechnung des ge­
meinen Werts. H 

Damit könnte die Diskussion eigentlich abgeschlossen sein_ Das ist sie aber nicht. 

Die Steuerrechtsszene scheint von vornherein nicht besonders glücklich mit den 
Einheitswerten für das Grundvermögen gewesen zu sein. Nach dem Bewertungsge­
setz vOn 1925 sollte jedes Jahr ein für alle in Frage kommenden Steuerartcn 
einheitlicher Grundbesitz-Steuerwert festgestellt werden. Nur in den Jahren 1925, 
1928, '93' und '935 ist e.S abcr zu diesen Bewertungen gekommen." Die Hauptver­
anlagungsergebnisse auf den l. l. '935 wurden erst abgelö.st durch die Vermögen­
steuer-Hauptveranlagung auf den T. T. '974 auf Grund des Vermögensteuerreform­
gesetzes vom 17.4. '974,6 mit dcn Werten des Bcwertungsgesetzes von '965- Damit 
galten die Einheitswerte vOn '935 39 Jahre lang; in den neuen Bundesländern gelten 
sie heute noch. 

Für die Zögerlichkeit bei der zeitgerechten Anpassung gab es viele Gründe. Zu­
nächst war der ohnehin von vornherein stockende Rhythmus der Bewcrtungen 

durch Krieg und Nachkriegszeit unterbrochen. Dann, nach '974, begann der im­
mense Verwaltungsaufwand der Bewertungsverfahren eine schier unüberwindliche 
Hürde zu bilden. Die sich entwickelnde Wohlstand.sgeseUschaft war gekennzeichnet 
durch stark zunehmenden Grundbesitz bei weiten Kreisen der Bevölkerung; der 
Häuslebauerparagraph 7 b EStG, die Begünstigung von Wohnungsbaudarlehen, 
kurz das ganze Instrumentarium der Förderung des sozialen Wohnungsbau schafften 
eine Struktur, die es zuvor nicht gegeben hatte. Dazu kam mit dem Nachlassen 
obrigkeitsstaatlichen Gehorsamsdenkens, daß neue Einheitswerte mit einer Orien­
tierung an den Verkehrswerten eine Flut von Rechtsbehclfen nach sich ziehen 
mußten, die zur Lähmung der Steuerverwaltung und der Gerichte führen konnten. 

Bei der Einheitsbewertung '972 war dieses Denken noch n_icht so ausgeprägt; außer­
dem waren damals \Verte auf den I. I. '964 festzu.stellen, also Werte, die den rasanten 
Preisanstieg von Grundstücken und Baukosten noch nicht mitgemacht hatten und 

daher bei ihrer Ermittlung bereits veraltet waren, so daß sie vom Bürger schmun­
zelnd hingenommen wurden. Bei der jetzt anstehenden Neuordnung aber würden 

neue Werte erstmals zeitnahe Werte bedeuten; die Sorge der Politiker, wie die Bürger 
solche \Verte aufnehmen würden, wuchs. Natürlich waren die Regierungen von 
Bund und Ländern auf der Arbeitsebene nicht untätig. Die obersten Finanz.behörden 

von Bund und Ländern bemühten sich immer wieder, grundsätzliche wie auch De-

)) BT-Drucks. IV! '488, S.) '-
J4 BFH V. ) . 7.1981, BS,Bt. 1981 ll, 764-
,} 5 Vgl. Balke, Die Erbsch3(( + und Schenkungsteuer als Olchtklassische, vom Einheitswert des Grundbesitzes 

Jbhingigc Steuer) SlUW [984. S. 35!. 
)6 BS,Bt. 1974, I, 1)). 
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/3 8 taiJkonzepre zu entwickeln. l7 Naturgemäß spielte auch bei diesen Beratungen die 
Frage des Bewertungsverfahrens eine entscheidende Rolle. Die Mehrheit tendierte 
dabei zunehmend zu einem an der Wohnfläche ausgerichteten Sachwertverfahrcn 

in möglichst einfacher Form, weil dabei Mietspiegel und andere ertragsbedingte 
Variablen nicht erforderlich waren und zeitnahe Fortschreibungen im autOmatisier­
ten Verfahren am ehesten durchführbar erschienen. Andere aber traten entschieden 
für ein Ertragswertverfahren ein mit der Begründung, das Abstellen auf die Ver­
kehrswerte sei für eine Vielzahl von Grundstücken rechtlich wie politisch problema­
tisch. Nur ein Beispiel: Die außerordentlich hohen Bodenpreise und Baukosten in 
den Großstädten dcr Ballungsgebiete sind für die dort Tätigen nicht vermeidbar, 
lösen aber hohe Vermögensteuer auf die dort erworbene Eigentumswohnung aus, 
sofern die Verkehrswerte zur Steuerbemessungsgrundlage werden. Im Zuge der viel­
fältigen Überlegungen zur Steuervereinfachung und zur steuerlichen Entlastung der 
Unternehmen wurde auch die Forderung erhobcn, die Vermögensteuer ganz abzu­

schaffen. Dann könnte auf die Ermittlung von Einheitswerten völlig verzichtet 
werden. Die Erbschaftsteuer wäre im Bedarfsfall mit geschätzten Verkehrswerten zu 
berechnen, und für die Grundsteuer genüge ein sehr einfaches Verfahren. 
Die Steuerrechtslehre bringt bei der Suche nach dem richtigen oder dem gerechten 
Wert auch nicht die letzte Klarheit. Unter Bezugnahme auf die historische Entwick­
lung wird teils ein Ertragswert!8, teils der gemeine Wen" für zutreffend gehalten.'" 
Vielfach ist eine Affinität zu dcn Ertragswerten festzustellen, ohne daß diese mit 
letzter Konsequenz gefordert oder begründet würden. So führt Meyding" aus, das 
Bewertungsrecht enthalte unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe und unterscheide 
zwischen gemeinem Wert und Ertragswert, kommt dann aber zu dem Ergebnis, es 
liege ein eindeutiger VerstOß gegen den Gleichheitssatz vor, wenn bebaute Grund­

stücke nur mit einem Bruchteil des Verkehrswertes erfaßt würden. Dabei sei das 
Einfamilienhausprivileg am ausgeprägtesten: Für Nachkriegsgebäude belaufe sich 
der Einheitswert nur auf etwa '4 v. H. dcs Verkehrswertes, für Altbauten nur 6 
v. H.'" Wenn aber der Ertragswert ein autOnomcr Wert sein sollte, wäre ein Vergleich 
mit dem Vcrkehrswert nicht von Interessc. Mark" entnimmt dcr Formulierung in § 9 
BewG, wonach der gemeine Wert zugrunde zu legen ist, »soweit nicht anderes be­

stimmt ist«, für Grundvermögen gelte. weil anderes bestimmt sei, der Ertragswert. 
Die an sich beabsichtigte Orientierung am gemeinen Wcrt sei zur Fiktion geworden. 
Das erscheint als eine recht zutreffende Situationsbeschreibung. Ocr Gesetzgeber 
hat beim Bewertungsgesetz '964, aber möglicherweise auch schon '925 oder beim 
preußischen Ergänzungssteuergesetz, von vornherein zwar eine Ausrichtung am ge­
meinen Wert formuliert, wollte aber dann doch der Katze die Schelle nicht umhän­
gen. So ist letztlich ein eigenartiger Schwebezustand entstanden, der akzeptiert wird, 
ohne daß die Problematik ausdiskutiert wird. 
Verantwortlich hierfür ist die gern benutHe These, es bedürfe einer genauen Bestim­

mung des Wertes überhaupt nicht. Denn dieser müsse ja nicht der jeweiligen Steuer 

zugrunde gelegt werden, sondern er bilde nur den Ausgangspunkt für die Ermittlung 
der Bemessungsgrundlage" So wird ja auch beim Ertragswertverf.hren der Aus-

37 Z . B. Wolf, Der \X/cg :'-,u nt: uen I~inhci!.swcrt en oder ihren Alternativen, DStR 1993, 54!. 
JS VgJ. Lcis ne r, Stcucr- und E igentlilmwende , N jW 1995, 2591, 2S 96. 
39 Halacr. insk }' . Die ElIlhcltsbcwenullg de ... Grundvermog(.·ns, NWB Fadl 9, 5.45 I; Pdka (fn. 32). 
40 Übersicht bei Tipke, Steuerrechtsordnung, Bd. 11, 5. 8 jO. 

41 Meyding, Ist eine verfassungskonforme Vcrmogensteucr ubcrhaupt moglich?, DStR 1992, 111J. 

42. VßI. auch Vorbgebeschluß des ßFH v. 12·5 · 1978, HStBl.1l 1978,446. 

4J DSt}G Bd. 7. 5.l93. JOL 
44 Vb!. cillgchl'nd S:t Il ~ nwl S' t cr , D lt \'t rbs ~ungsrcchlhch -offensichtlich unhahbare,< Erhebung cmheits­

wertabl um glg('r Stcuern, DStZ 199[, 58[, 
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gangs wert erst durch die Anwendung differenzierter Vervielfältiger zur Bemessungs­
grundlage. Vervielfältiger, Zu- und Abschläge können aber nur dann zur rechtlich 

oder politisch gewünschten Bemessungsgrundlage führen, wenn der Ausgangs­
punkt, eben der Ausgangs»wert., in sich stimmig ist und wenn es für ihn eine 

Definition und eine Z ielvorstellung gibt. Es ist ja immer wieder angesichts der hohen 
Kosten einer neuen Einheitsbewertung gefordert worden, die Werte doch einfach 

durch einen prozentualen Zuschlag zu erhöhen. In der Tat ist eine solche Zuschlags­
lösung geeignet, die Problematik zu entschärfen. Diese Möglichkeit ist aber bereits 

seit [974 durch § 12T a BewG ausgeschöpft. Danach sind die auf den!. l. [964 fest­

zustellenden Einheitswerte mit 140 v. H. anzusetzen. Jede weitere Erhöhung dieses 
Prozentsatzes würde die in der Unstimmigkeit der Einheitswerte untereinander lie­

gende Ungleichheit weiter steigern. 

Beispielsweise können die von einer Baugesellschaft zeitgleich errichteten Reihen­

häuser des gleichen Typs völlig unterschiedliche Einheitswerte aufweisen. Für öf­
fentlich geförderte Gebäude waren Mietobergrenzen einzuhalten. Dementsprechend 
war der Ertragswert und claran anknüpfend der Einheitswert außerordentlich gering; 

er lag häufig unter TO v. H. des Verkehrswertes. Der Bundesfinanzhof hielt dies 

bereits im Jahre i978 für verfassungswidrig." Im Grundsatz müßte dieses Ergebnis 
allerdings für die Befürworter des Ertragswerts geradezu konsequent sein. I'ür sie 

könnte die Ungleichbehandlung nur in der Nichtberücksichtigung der inzwischen 
veränderten Verhältnisse Liegen. 
Es gibt aber auch Gebäude, die im Sachwertverfahren zu bewerten sind. Hier seien 

als Beispiel die aufwendigen Einfamilienhäuser aufgeführt. Das sind nicht nur Lu­
xusbauten, sondern Wohnhäuser mit normaler Ausstattung, aber beispielsweise 

großer Wohn fläche auf großem Grundstück. Sie werden nicht im Ertragswertverfah­
ren bewertet, weil im Falle der Vermietung eine dem Wert des Grundstücks ange­
messene Miete nicht erzielt werden könnte.,6 Solche Grundstücke, die lediglich in 

einzelnen Parametern von der Norm abweichen, müssen nicht unbedingt wertvoller 
sein als ein gut ausgestattetes Hausgrundstück in guter Wohnlage. Das Sachwertver­

fahren führt aber zu Einheitswerten, die im Mittel doppelt so hoch sind wie die des 
Enragswertverfahrens, leicht aber auch den drei- bis vierfachen Betrag ausmachen 

können. Selbst wenn diese eXtremen Wertdifferenzen durch das Unterlassen zeitna­

her Anpassungen beeinflußt sind, zeigt sich hier doch deutlich die Schwäche und 
vielleicht auch die Unaufrichtigkeit der E rtragswerte. Das Sachwertverfahren ist ein­

deutig auf die gemeinen Wene hin ausgerichtet. Wenn die fiktive Miete hier über deo 
"Wert« des Grundstücks nichts aussagt, so kann damit nur der Verkeh rswert gemeint 

sein. Damit wird aber bestätigt, daß das Enragswertverfahren davon ausgeht, im 

Normalfall erreiche die Kombination von E rtragswert und Vervielfältiger den gemei­
nen Wert. Wenn sich also der Ertragswert allzu sehr vom Verkehrswert entfernt, wird 
das Verfahren nicht zugelassen. 

Diese unterschiedliche Behandlung ergibt sich aber auch innerhalb des E rtragswert­
verfahrens selbst. Denn auch Ausstattung, Größe und sonstige Merkmale eigen ge­
nutzter Einfamilienhäuser sind viel differenzierter, als dies in den Vergleichsmieten 

zum Ausdruck kommt. Das liegt sicher auch daran, daß ein Einfamilienhaus erfah­
rungsgemäß mit anderen Merkmalen ausgestattet wird als ein auf Ertrag und somit 

eine vernünftige Kosten-Nutzen-Relation ausgelegtes Mietobjekt. Da man in einem 
aus Praktikabilitätsgründen pauschalierenden Verfahren in jedem Falle deutlich unter 
den Verkehrswerten bleiben muß, wird sich bei einem Enragswertverfahren für einen 

45 BFH V. 12. 5- 1978, ßStBI. Ir 1978,446, dnu Sangmci~i.o::r CFn. 44). 
46 BH·I V. (0.2..1978, BStBI.U 1978,294-
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großen Teil der zu bewertenden Objekte ein Wert ergeben, der weit unterhalb des Ver­

kehrswertes liegt. Es muß auch beachtet werden, daß sich gegenüber dem Konzept 

früherer Bewertungsgesetze die Verhältnisse verschoben haben. Unterstützt durch 

staatliche Fördermaßnahmen vielfältigster Art ist das eigene Einfamilienhaus oder das 

Wohneigentum kcin Ausnahmetatbestand mehr, den man aus Zweckmäßigkeit>grün­
den einem vermieteten Objekt durch die Annahme fiktiver Mieterträge gleichstellen 

kann. Zumindest für diese große Fallgruppe sollte der Gesetzgeber sich nicht für ein 
Ertragswertverfahren entscheiden, wenn er nicht Gefahr laufen will, alsbald wieder 

vor den Schwierigkeiten LU stehen, die es jetz t gerade zu bewältigen gilt. 

Die Frage iSt, ob ein Sachwertverfahren für eigengenutzte Wohngrundstücke diese 

Schwierigkeiten vermeidet. Denn auch hier gilt, daß die pauschalierenden Parameter 
eines auf die Wohnilächen abstellenden Verfahrens der individuellen Ausstattung im 

Wege lebenslanger Heimwerkertätigkeit kaum gerecht werden können. Das jetzige 

Sachwertverfahren beweist aber, daß es die Annäherung an die Verkehrswerte besser 

ennöglicht als das Ertragswertverfahren. Der Wert des Bodens ist eine zuverlässig 7, U 

ermittelnde Größe, die Wohnfläche, ergänzt durch wenige signifikante Merkmale 

nach Lage und Ausstattung, dürfte eine verläßliche Basis der Werterminlung ermög­

lichen. Das Frgebnis sollte eine Annäherung an den Verkehrswert darstellen; die 

Steuerbemessungsgrundlage kann dann durch Zu- und Abschläge, durch Freibeträge 

usw. ihre endgültige Form finden. Die Ausgangswerte müssen aber immer in sich 

stimmig sein und den Erfordernissen des Gleichheitssatzes entsprechen. Das ist ohne 

Bezug zu den Verkehrswerten nicbt zu schaffen;7 

Zeigt sich so für eigengenutzte Wohngrundstückc eine Überlegenheit des Sachwert­

verfahrens, so wäre es natürlich eine erhebliche Erleichterung, wenn auch Miet­

wohngrundstücke in diesem Verfahren bewertet werden könnten. Da für die Höhe 

der Miete die Wohnfläche ein wesentlicher FaktOr ist, ist die Fläche dem Mietwert als 

Ausgangspunkt gleichwertig. Durch die Einbeziehung weiterer wertbeeinflussender 

Faktoren wie Alter, Ausstattung, vielleicht auch regionale FaktOren, gelangt man 

dann aber zu sehr differenzierten Werten, auch wenn man ~ich auf wenige Faktoren 
beschränkt. Dies ist aus der Sicht des Gleichheitss.tzes ein Vorteil; außerdem ermög­

licht es ein relativ dichtes Herangehen an den Verkehrswert. Für eine Abkehr von 

den Ertragswerten bei M.ietgrundStücken spricht auch, daß die Rohrniete ganz sicher 

beute nicht mehr die Aussagekraft über den Ertrag hat wie in früheren Zeiten. Auf­

wendige Heizungs-, lnst.llations- und Sanitäranlagen, Anpassungen an sich ständig 

verändernde Wohnbedürfnisse führen zu hohen Kostcn, die den Ertrag mindern, in 

vielen Fällen sogar zu Verlusten führen_ Diese Kosten können typisiert - nach Alter, 

Ausstattung und Zustand des Gebäudes - im Sachwertverfahren berücksichtigt wer­

den, im Ertragswertverfahren nur begrenzt. 

Wenn Mietobjckte trotz teilweise geringer Erträge zu den begehrtesten Geldanlage­

formen zählen, dann liegt das auch dar.n, daß in den vergangenen Jahrzehnten mit 

permanenten Wertsteigerungen zu rechnen war, zumindest aber keine Inflationsver­

luste eimraten. Diese Wertsteigerungen sind natürlich Sachwertsteigerungen wie bei 

anderen Wertgegenständen auch; sie sind steuerfrei und werden durchaus auch am 

Markt realisiert. Es ist daher sachgerecht und entspricht der Verkehrsanschauung, 

Wohngebäude als fungible Sachwerte anzusehen und emsprechend zu bewerten. Die 

geStiegene Fungibilität von Wohngebäuden ist der zentrale Gesichtspunkt, der ge­

genüber allen histOrischen Gesichtspunkten und sonstigen Erwägungen einen ver­

kehrswertbezogenen Steuerlichen Wertbegriff geradc7.u erforderlich macht. Dabei 

wird hier unter Fungibilität die Zusammenfassung der Faktoren verstanden, die aus 

47 Vgl. Pclk. (rn . ),). 
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einem Gegenstand, »den man sich im gegebenen Zustand bei seinem Besitzer behar­
rend denke«", einen Marktgegenstand gemacht haben . Ertrag, Wertbeständigkeit, 
Spekulation, Lebensstandard., Liquiditätsreserve, günstige steuerliche Behandlung, 
staatliche Förderung; die Liste ließe sich verlängern. So hilfreich der Blick in Entste­
hungsgeschichten auch sein mag, bei der Einschätzung des Grundvermögens muß 
man sich davon lösen, wie es die Verkehrsauffassung ja auch längst vollzogen hat. 
Dies zeigt sich besonders bei der Erbschaftsteuer. Bei Erbschaften und Schenkun­
gen, bei denen mehrere Personen zu bedenken sind, wird die Aufteilung regelmäßig 
nach Verkehrswerten vorgenommen, da die Erben die Grundstücke weitgehend zu 
Geld machen. 
Dieser Gedanke gilt nicht für die Vermögensteuer . Gerade unter dem G es ichtspunkt 
der Sollertragsteuer, die das ßVerfG zu favorisieren schein\., können hier auch Er­
tragswerte als Ausgangswert ausreichend sein. Es wäre aber ein Unding, wollte man 
ernsthaft für beide Steuerarten unterschiedliche Bcwerrungsverfahren in Erwägung 
ziehen. Praktikabilitätsgesichtspunkte sprechen freilich für das Sachwertverfahren: 
Es wird ein einheitliches Verfahren für alle FallgruppeIl ermöglicht. Dabei hat das 
Sachwertverfahren noch den unschätzbaren Vorteil, daß es auf wenigen grundstücks­
bezogenen Daten beruht, die sich mit Automationsunterstiitzung leicht fortschrei­
ben lassen. Es bleibt die Möglichkeit, die Vereinfachung des Verfahrens in der 
Zukunft immer weiter zu entwickeln, bis es schließlich in einer Aufhebung des 
Verfahrens durch eine Schätzung enden kann. Für das Ertragswe rtverfahren dagegen 
werden flächendeckende Mietspiegel benötigt. Diese zu erstellen und ständig 'l.U 

pflegen, erscheint geradezu widersinnig, wenn d.ie flächendeckende Einheitsbewer­
tung abgeschafft wird und durch eine Ad-hoc-Bewertung ersetzt wird, die nur in für 
die Vermögensteuer oder Erbschaftsteuer relevanten Fällen vorzunehmen ist. 
Faßt man bis hierher zusammen, so kann dem Gesetzgeber nur empfohlen werden, 

die Orientierung der Wertfindung am gemeinen Wert verbindlich fest zuschreiben 
und sich auch im Verfahren von der Ertragsbewertung zu verabschieden . 
Aber vielleicht hat ja auch hier das BVerfG dem Gesetzgeber die Arbeit abgenom­
men und eine Lösung vorgegeben. Zum »richtigen Wert« findet sich jedoch in 
keinem der beiden Beschlüsse eine unmißverständliche, eindeutige Aussage. Dem 
Gericht geht es letztlich um die verfassungsgerechte Bemessungsgrundlage. Je nach 
dem Weg, den der Gesetzgeber wählt, kann dem Wert selbst unterschiedliche Funk­
tion zukommen, so daß er keine eigenständige verfassungsrechtliche BedeutUng 
hat." 
Im Beschluß zur Vermögensteuer wird erläutert, daß die Ertragsfähigkeit der wirt­
schaftlichen Einheiten sachgerecht abgestimmt sein muß. Die Ermilliung der SolIer­
träge setze grundsätzlich an der Ertragsfähigkeit eines Wirtschafrsgutes an, möge 
aber auch an dessen Verkehrswert anknüpfen, »sofern die im Steuerrecht bestimmte 
Belastung gewährleistet, daß die Vermögensteuer lediglich anteilig auf die Erträge 
zugreift, die aus der in Verkehrswerten erfaßten wirtschaftlichen Einheit typischer­
weise erwartet werden. Erfaßt die Bemessungsgrundlage nicht den vermuteten 
Ertrag, sondern den Veräußerungswcrt eines \Virtschaftsgutes, so kommt dem 
Steuersatz di e Aufgabe zu, anknüpfend an einen aus dem Veräußerungswert abgelei­
teten Sollertrag den steuerlichen Zugriff auf diesen angemessen und gleichheitsge­
recht zu begrenzen «. Der Ertragswert wird also bevorzugt; dieser läßt sich aber auch 
aus den Veräußerungswerten ableiten . Entscheidend ist, daß der steuerliche Zugriff 
auf den Sol/ertrag begrenzt wird. 

48 S. Fn. ,6. 
49 Vgl. d",u S. 1 )8. 
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Im Beschluß zur Erbschaftsteuer werden die Überlegungen des Vermögensteuer­
Beschlusses in Bezug genommen und im wesentlichen bestätigt. Vielleicht kann aber 
der folgende Satz doch etwas nachdenklich machen: »Haben sich die steuererhebli­
chen Werte für bestimmte Gruppen wirtschaftlicher Einheiten deutlich auseinander­

entwickelt, so darf das der Gesetzgeber nicht auf sich beruhen lassen.« Da liegt die 
Frage nahe, was denn außer dem Verkehrswert ruerfür der Maßstab sein könnte. Bei 
konsequenter Verfolgung des Ertragswertgedankens jedenfalls könnten sich die 
Werte in Ruhe auseinanderentwickeln, wenn dies die Erträge auch tun. Das BVerfG 

entnimmt seine Argumentation dem Beschluß vom 21. 5. 1968'°, den es auch an an­
derer Stelle heranzieht" und der durch die Grundsätzlichkeit seiner Diktion auffällt . 
Der Beschluß ist aber ein eindeutiges Bekenntnis zum gemeinen Wert als Maßstab 
der verscruedenen Bewertungsverfahren. Diese sind lediglich Mittel und Wege, um 
zu einem dem gemeinen Wert angenäherten und damit zu einer einheitlichen Bemes­
sungsgrundlage zu gelangen. Das gelte auch für das Ertragswertverfahren bei der 

Bewertung von Grundstücken. Dabei könne es zweifelhaft sein, ob die Ertragswert­
methode im Einzelfall zuverlässig zum gemeinen Wert führe. Jedenfalls stehe der 
Ertragswert in Beziehung "lum gemeinen Wert, weil dieser maßgeblich durch die mit 
dem jeweiligen Objekt verbundenen Ertragserwartungcn bestimmt werde. Der Ge­

danke wird weitergeführt mit einem Zitat aus der Begründung zum Bewertungsge­
setz 1964: »Ideal wäre es, an Stelle der Zweigleisigkeit der Wertcrmilliung nur ein 
Bewertungsverfahren anzuwenden . .. Es hat sich jedoch herausges tellt, daß die An­

wendung eines einheitlichen Verfahrens nicht möglich ist, weil die charakteristischen 
Merkmale, die den Wcrt eines Grundstückes bestimmen, bei den einzelnen Grund­
stücksanen verschieden sind.«" Das bedeutet im Klartext, daß ein Gesetz, das sich 
im Grundsatz für das ErtragswertVerfahren elllsehieden hat, für besonders geartete 

Grundstücke auch das Sachwertverfahren benötigt, bei denen nämlich die Ertrags­
wertmethode allzu weit vom gemeinen Wert landen würde. Wertverschiebungen von 

bedeutendem Ausmaß, so das BVerfG weiter, seien eingetreten, und zwar eindeutig 
bezogen auf die Verkehrswerte . Zusammenfassend heißt es, die Bewertung mit dem 
gemeinen Wert als Grundsatz des Bewertungsgesetzes sei von der Materie her vor­

gegeben. Daran müsse der Geset"lgeber folgerichtig festhalten, wolle er nicht gegen 
den Gleichheitssatz verstollen. Es sei kein anderer Bewertungsmaßsrab ersichtlich, 

der die ihm zukommende Funktion, eine gerechte und gleichmäßige Besteuerung zu 
gewährleisten, erfüllen könne. 
Es ist zu bedauern, daß das BVerfG in seinen neuen Beschlüssen ähnlich klare Worte 
nicht gefunden haI. Möglicherweise wollte es die hier wiedergegebene Entscheidung 

bestätigen, möglicherweise wollte es sie abgeschwächt wissen. Die dieser Indifferenz 
zugrunde liegende Überleg ung, verfassungsrechtlich gehe es nur um die Steuer selbst 

oder um ihre Bemessungsgrundlage, zu der man mit verschiedenen Methoden kom­
men könne, ist eben nicht überzeugend. Wenn aus den desolaten Bewertungsgrund­
lagen wieder - oder erstmals - ein in sich stimmiges Konzept entstehen soll, muß bei 

den Grundlagen angesetzt werden. Nur dann ist die geforderte realitätsgerechte Re­

lation der Werte überhaupt möglich. An solche Werte können dann die weitreichen­
den Befugnisse des Gesetzgebers anschließen, unter Berücksichtigung finan"lpoliti­
scher, volkswirtSchaftlicher oder sozialpolitischer GesichtspunkteIl die Bemes­

sungsgrundlage zu bestimmen. Da liegt dann das Gebiet der Zu- und Abschläge, der 
Pauschalierungen und praxisnahen Vereinfachungen. Gerade wenn sich das BVerfG 

jO BYc,fG, BS,BJ.II '968, jlJ. 

51 V.:rmogt'r'lS(cucr-Bl~schl. 1I, l. 

po Sich", fn . JJ. 
5) ErbSt-Bf!schluß n 2. 
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bci der Vermögensteuer zu einer Sollertragsteuer bekennt, mull doch feststehen, auf 

welcher Basis dieses "Soll« betuht. Und gleiches gilt für die Verschonung des Ge­
brauchsvermögens, der Unantastbarkeit der Substanz der Erbschaft. Die dazu auf­

gestellten klaren Forderungen bleiben letztlich nebelhaft und im Unverbindlichen, 
weil die Rückkopplung zu den Ausgangswerten nicht deutlich wird und so eine klare 

Vorstellung insbesondere der steuerfrei zu lassenden Bereiche nicht entsteht. 

7. Das Betriebsvermögen 

Die gebotene Neuorientierung der Bewertung des Grundvermögens wirft unter dem 

Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes weitere Probleme auf. Es ist die Frage zu stellen, 
wie sich die Bewertung der Landwirtschaft und des Betriebsvermögens in das System 

einfügen soll. Dabei soll die LandwirtSchaft hier vernachlässigt werden. Hier liegen 
die Verhältnisse so eindeutig anders als bei allen anderen Vermögensartm, daß Sonder­

regelungen erforderlich sind. Das ist bekannt, seit es Vermögen- und Erbschaftsteuer 
gibt. Die Gesichtspunkte der Fungibilität gelten hier nicht. Landwirtschaftlicher Be­

sitz kann nach wie vor "als bei dem Besitzer beharrend« gedacht werden. 

Anders verhält es sich mit dem Betriebsvermögen. Dieses wird seit [993 mit den 
Steuerbilanzwerten angesetzt. Das sind die Werte, die sich aus den Kosten der An­
schaffung oder Herstellung, vermindert um die Abschreibungen, errechnen. Die 

Abschreibungen können auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer gleichmäßig 

verteilt werden, sie können degressiv, beginnend mit hohen Anfangssätzen, ausge­

stattet sein, es können Sonderabschreibungen mit lenkungspolitischen Zielsetzungen 
in Betracht kommen wie auch die Sofortabschreibung bei geringwertigen Wirt­
schaftsgütem. Die Substanz des Betriebsvermägens, die doch für die Substanzsteu­

ern Grundlage sein mull, wird durch die Steuerbilanzwerte überhaupt nicht 

verläßlich wiedergegeben. Die SteuerbiJanz ist das zentrale Instrument der ertrag­
steuerlichen Gewinnermittlung.H 

Die Steuerbilanzwerte gelten nicht nur für das Betriebsvermögen selbst, sondern sie 

sind gem. § I J Il BewG auch bei der Bewertung von Anteilen von Kapitalgesell­
schaften zugrunde zu legen. Der Substanzwert hat dadurch bei der Anteilsbewer­

tung in vielen Fällen nur noch geringe Bedeutung. Da aber die Veräußerung von 
GmbH-Anteilen vorwiegend nach dem in der Regel weitaus höheren Substanzwerr 

erfolgt, haben sich hier insbesondere in Verbindung mit dem Umwandlungsteuer­
recht verblüffende Steuersparmöglichkeiten aufgetan. 

Hier ist ohne rechtliche oder politische Diskussion ein Steuerprivileg vOn im Einzel­
fall erstaunlichem Ausmall entstanden, für das es keine sachliche Begründung gibt." 

\Vie geradezu absurd der Ansatz mit den Steuerbilanzwerten wirkt, wird an Hand 

des § [[7 a BewG besonders deutlich: Danach bleibt zur steuerlichen Entlastung der 

Betriebe Betriebsvermägen bis zu JOO 000 DM außer Ansatz. Man soUte meinen, daß 
diese Entlastung doch eine Basis voraussetzt, die den Vermägenswert, den es 7.U 

entlasten gilt, widerspiegelt. 

54 Diese erfolgt gern. § 4 FStG durch den Vergleich des Betricbsvcrmo~t:ns:turn Anf:mg und 7.um Schluß d:'" 
WinschaftsjOlhrcs. also durch den Verglc!ch zweier aufelnandcrfolb~ndf!'r Bib.nun. 7.lel ist die Darstdluob" 
der auf dell Gl'wmnermitllullg~vor:.;.;hrihl·n heruhcndcn DiHl'rl'nz l.wischcn 2 J<1h n:n, die den C;cwinn 
oder Vnlll~( ;1l1Sm;\Cl!t, also gl'Lldl' nidlt dil" l);lrs(l.'llun~ des V(,fIllOt-:l'[\ ') selbSt. Nicht um die \,(fl'rte der 
Winsc!J:lftsg,uter zu einelll hCSlimmtcn Zeitpunkt gellt l!S, sondeln um dne!l hllwh:klung in elll c ill 
Zeitraum. 

55 Z. B. Tipkc/Lang. Steuerrecht (Pn. I l), § 59 Anm. 12. 

143 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1996-2-127 - Generiert durch IP 216.73.217.73, am 15.06.2026, 01:49:08. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1996-2-127


144 DurchschnitrJich dürfte die» Vereinfachung" zu einer Verringerung des Betriebsver­
mögens von etwa einem Drittel (!) führen l6, wobei auch höhere Beträge genannt und 
begründet werdenY Es geht aber nicht um den Durchschnitt, sondern um die mög­
lichen Auswirkungen im einzelnen Fall. Nun hätte es ja nahe gelegen, mit der 
Vereinfachung konsequent zu verfahren und auch die Steuerbilanzwerte der bebau­
ten Grundstücke zu übernehmen. Diese sind aber gemäß § 109 III BewG weiterhin 
mit den in der Regel weitaus niedrigeren Einheitswerten anzusetzen, erhöht um den 
nach § 121 a BewG vorgeschriebenen Zuschlag von 40 v. H. 
Geht man davon aus, daß nicht alle politischen Parteien der Wirtschaft gleicherma­
ßen nahestehen, fragt man vielleicht, wieso eine derart brisante Sache geräuschlos 
über die politische Bühne gehen konnte. Dem Regierungslager war die Durchset­
zung dieser Steuervergünstigung für die Wirtschaft wichtiger als die zu dieser Zeit 
offen zu Tage liegende Bewertungsproblematik. Es ist sogar damit argumentiert 
worden, es diene der Entschälfung der Einheitswertproblematik des Grundvermö­
gens, wenn auch beim Betriebsvermögen ein Nachlaß erfolge. Obwohl hier ein 
steuerlich hochbrisantes Problem zu entscheiden war, hat eine Erörterung darüber 
im Gesetzgebungsverfahren überhaupt nicht stattgefunden. Die Bundesregierung 
schnürte ein Paket, das für die Länder und die Opposition offensichtlich viel inter­
essanter war. Unser Thema wurde nicht erörtert. Das Gesetzgebungsverfahren kann 

als eines der groteskesten der letzten Jahre bezeichnet werden. l8 

8. Die Vermögensteuer 

8. I Allgemeines 

Die nach den Vorschriften des Bewertungsgesetus ermittelten Vermögenswerte wer­
den zum Gesamtvermögen (§ 1'4 BewG) zusammengefügt. Daran knüpft das 
Vermögensteuergesetz an (§ 4 VStG). Nach Abzug von Freibeträgen (§ 6 VStG), 
z.B. für den Steuerpflichtigen selbst, den Ehegatten und jedes Kind je 110000 DM, 
ergibt sich das steuerpflichtige Vermögen (§ 9 VStG). Die Steuer darauf beträgt für 
natürliche Personen I v. H. bezüglich des Privatvermögens, für Betriebsvermögen 
bei natürlichen und juristischen Personen 0,5 und 0,6 v. H. 
MinimaIe Steuersätze für Besserbetuchte - wo soll da das Problem sein? Aber so 
einfach ist es nicht. Sie müsse abgeschafft werden, die Vermögensteuer, verfassungs­
widrig schlechthin sei sie, meinen die einen; andere halten sie für ein Gebot sozialer 
Gerechtigkeit, wieder andere halten sie im Verhältnis zu den Problemen, die sie 
aufwirft, für enrbehrlich. '9 Das Konfukrfeld wird im Beschluß des BVerfG gerade 
durch die unterschiedlichen Auffassungen der Senatsmehrheit und des Richters Bök­
kenförde verdeutlicht. Eine übersichtliche Pro-Kontra-Darstellung findet sich bei 
Tipke/Lang.6o Den vielen Erörterungen soll hier keine weitere hinzugefügt werden. 
Angemerkt sei lediguch, daß nicht alle Argumente sich durch Sachnähe auszeichnen. 
So läßt sich dem Einwand, die Vermögensteuer bedeute eine Bestrafung für den, der 
sein Geld nicht ausgegeben, sondern gespart habe, entgegenhalten, daß auch die 
Geldausgabe diversen Steuern, beispielsweise der Umsatzsteuer, unterliegt. Außer-

56 Vgl. ChristoffeI, Neue Anteilsbcwcnung ab 1993, GmbHRdsch. 1993,205. 
57 Heinen, INF 1992,241. 
58 Vgl. Kruhl. Das Procedere um da.:; Steueranderungsgcsetl 1992, DB 1992,649-
)9 Vgl. dazu T.pke, S.O 11 (Fn. 40), § '), 5.772 ri., 791. 
60 TipkeJLa.ng, Steuerrecht (Fn. 11), § [2 Anm.7 .... 
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dem wäre der Einwand auch entsprechend gegenüber der Einkommensteuer und der 

Hundesteuer ins Feld zu führen. 
Das jährliche Steueraufkommen beträgt etwa 8 Milliarden DM. Gemessen an den 
großen Steuern ist das wenig. Zum Vergleich: Die Einkommensteuer mit der Lohn­
steuer ergibt rund 300 Mrd. DM, die Umsatzsteuer etwa 250 Mrd. DM. Allerdings: 
Die Körperschaftsteuer, also die Ertragsteuer der Kapitalgesellschaften, bringt nur 

20 Mrd. DM, und von dem genannten Einkommensteueraufkommen entfällt auf die 
Lohnsteuer, also die von Arbeitnehmern beigesteuerte Komponente, 270 Mrd. DM. 
Die Relationen scheinen zu zeigen, daß je nach der politischen Zielsetzung bei des 
möglich sein muß, nämlich die Abschaffung bei Umlegung auf andere Steuern wie 
auch eine Erhöhung durch Verbreiterung der Bemcssungsgtundlagc mit zeitnah er­
mittelten Werten. Aber, wie gesagt, so einfach ist es nicht. Zur Verdeutlichung ein 
Beispiel: Ein Bankguthaben von I Mio. DM ergibt bei einem Zinssatz von 5 v.H. 
einen Ertrag von 50000 DM. Die Einkommensteuer wird nach anderweitigem Ver­

brauch der Freibeträge mit 50 v. H. = 25000 DM angenommen, die Vermögensteuer 
mit 10000 DM und der Inflationsverlust mit 2,5 v. H. entsprechend 25000 DM. Es 
ergibt sich ein Verlust von 10000 DM. Da ist zu fragen, ob und inwieweit die Ver­

mögensteuer noch zulässig ist. Wird ferner die Vermögensteuer als eine Steuer der 
"Reichen« aufgefaßt, soll also der Überfluß besteuert werden, ist die Frage zu stellen, 
ob das auf Betriebsvermögen überhaupt paßt. Ist ein großer Konzern, der um seinen 

Standort im internationalen Wettbewerb ringt, »reich« oder vermögend? Die be­
triebliche Vermögensteuer macht aber den weit überwiegenden Teil des Aufkom­

mens aus. Sie ist nicht allen Industrienationen eigen, fehlt beispielsweise in Großbri­
tannien, Italien, Belgien und Frankreich und kann in ihrer Zusammenwirkung mit der 

Gewerbesteuer, insbesondere der Gewerbekapitalsteuer, als Standortnachteil angese­
hen werden. Außerdem hat die Wirtschaft, die ja den Gewinn durch Betriebsvermö­
gensvergleich, also auf der Basis des Betriebsvermögens ermittelt, schon eine "fst«er­
tragsteuer zu entrichten. Wieso, wenn man der Sollertragstheorie des BVerfG folgt, 
dann noch eine Sollertragsteuer ? Wenn aber Betriebsvermögen freigestellt oder weiter 
entlastet werden, ist die Vermögensteuer für Privatvermögen dann unter Gleichheits­
gesichtspunkten noch zulässig oder nach der Kosten-Nutzen-Relation sinnvoll? 
Der Gesetzgeber steht VOr einer schweren Aufgabe. Die Vorgaben des BVerfG er­
leichtern und erschweren diese Aufgabe gleichermaßen. Wenn die Steuerrechtswis­
senschaft und die Beamten der obersten Finanzbehörden von Bund und Ländern 

eine derartig großzügige SteuerfreisteIlung des Gebrauchsvermögens für politisch 
vertretbar gehalten härten/ wie sie jetzt verfassungsrechtlich vorgeschrieben wird, 

wäre auch wohl ohne das BVerfG schon vor geraumer Zeit eine Lösung gefunden 
worden. Denn dadurch wird nicht nur viel politischer Zündstoff vermieden. Auch 
die Fallzahlen vermindern sich in einer Weise, dafl auf die flächendeckende Einheits­

bewertung zugunsten von Bedarfsberechnungen im Einzelfall. verzichtet werden 
kann. Nur so aber kann der erforderliche Personalaufwand dargestellt werden. Er­

schwert wird die Arbeit andererseits durch die These von der Hälftigkeit der 
Belastung und dem Verständnis als Sollertragsteuer. Auch wenn man unterstellt, 
insoweit liege eine Bindungswirkung für den Gesetzgeber nicht vor, würde ihre 
Nichtbeachtung eine Flut weiterer Verfassungsbeschwerden nach sich ziehen; eine 
erhebliche Rechtsunsicherheit wäre die Folge. Besonders schwierig ist dabei, daß 
Hälftigkeit und Soll ertragsteuer sehr unscharfe und vielfältig interpretierbare Be­
griffe sind. Will der Gesetzgeber Rechtssicherheit schaffen, so muß er sich also noch 
außerhalb der Grauzonen halten, die diese unscharfen Begriffe umgeben. Dies, ob­
wohl beide Begriffe neu und unerprobt sind und von daher geboten wäre, zu ihrer 
Präzisierung oder auch Relativierung nahe an die Grenzen heranzugehen. 
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8.2 Die Sollertragsteuer 

Die Vermögensteuer ist als Ergänzung zur Einkommensteuer entstanden. So wird sie 
auch heute weitgehend noch aufgefaßt. Dabei hat die gesellschaftspolitische Situa­

tion der Entstehungszeit mit der heutigen nicht viel gemein. Damals bildete sich mit 
der Industrialisierung ein wohlhabendes Bürgertum heraus, dem besitzlose Massen 
gegenüberstanden. Der Sozialstaat entStand, der staatliche Finanzbedarf begann zu 
steigen. Aber erst im Jahre ,89' entstand mit der Miguel'schen Steuerrcform eine 
progressive Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. 6• Und auch da betrug die 

Steuer zwischen 0,67 und 4 v. H.; mit unterschiedlichen kommunalen Zuschlägen 
konnte sie 12 v. H. erreichen. Damit war die Belastungsgrenze noch weit entfernt. Bei 
steigendem l'inanzbedarf konnte daher die Einkommensteuer erhöht werden. Es 
konnte aber ohne weiteres auch eine weitere Steuerguelle neben die Einkommensteuer 
gestellt werden.·Hierbei auf den neuen Reichtum zuzugreifen, der insbesondere auch 

in Jen Industrievermögen vorhanden war, war sehr verständlich. So gesehen muß eine 
.Ergänzungsteuer« nicht gleichsam als eine Erhöhung der Einkommensteuerprogres­
sion verstanden werden. Es ging vielmehr um die Erschließung einer neuen Steuer­

guelle, die für die sozialpolitischen Verhä.ltnisse maßgeschneidert war. Diese ganz 
neue Steuer den steuerungewohnten Bürgern als eine Art zusätzliche Einkommen­

steuer auf gedachte Vermögenserträge plausibel zu machen, lag nahe. Der Begriff der 
»Sollertragsteuer« entstand. Seither haben sich aber sowohl die Steuerlandschaft als 
auch die gesellschaftlichen Verhältnisse geändert. Armut und Reichtum sind anders 

verteilt. Die Einkommensteuer erfaßt den größten Teil vermögensmehrender Vorgän­
ge und geht bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit und bisweilen auch darüber hin­
aus, wie die Entscheidung des BVerfG zum Existenzminimum des Steuerpflichtigen 
unmißverständlich klargelegt hat 6

' Einer auch nur gedachten zusätzlichen Einkom­
menSteuer bedarf es daher gerade nicht mehr. 
Nicht alle Vermögensgegenstände sind ertragbringend. Sollertragsteuer bedeutet, 

daß ein typischer Vermögensertrag unterstellt und zur Mel"llatte der Vermögensteuer 
wird. Für die These von der Sollertragsreuer gibt es eine breite Mehrheit in der 
Steuerrechtswissenschaft. 6) Das BVerfG wird aber so interpretiert, als verleihe es 
diesem Gedanken eine neue Stringenz. Die Vorstellung eines Sollertrages wird zur 

allein zulässigen verfassungsrechtlichen Grundlage einer Vermögensteuer. Leider 
ohne weitere Begründung oder Erläuterung führt das Gericht aus ' <, das Vermögen 
sei nach dem typischerweise möglichen Ertrag, ohne Rücksicht auf den tatsächl.ich 
erzielten Gewinn oder Ertrag, zu verSteuern. Auf diesen Soll ertrag sei der Steueran­

spruch angemessen und gleichheitsgerecht zu begrenzen. 
Die Obergrenzc einer Steuer ist überschritten, wenn die Steuer zur »Erdrosselung­
steuer« wird", wenn der Pflichtige im Übermaß belastet wird. So ist eine Spielauto­

matensteuer, deren erklärtes Ziel darin besteht, die Ausbreitung von Spiel hallen 
einzudämmen, verfassungswidrig, wenn sie einen rentablen Betrieb nicht mehr zu­

läßt. Aber was ist eine Erdrosselungsteuer in bezug auf eine Vermögensteuer? Was ist 
zunächst überhaupt ein Sollertrag? 
Einer Sollertragsteuer ist zunächst folgendes entgegenzuhalten: In den meisten Fäl­
len wird bereits der Istertrag von der Einkommensteuer erfaßt. Eigengenutzte 

Wohnungen - und das ist ein nicht zu vernachlässigender Teil der Vermögen - haben 

6 [ Nachweise bei Lang, :\,3. .0" vor § 12, § 12 Rdnr".9. 
62 S. S. IJO. 
6J Vgl. Tlpke, S[cuerrechrsordnung 11 (Fn. 40),769 fL 
64 eIl 4 b. 
65 BVerfG $I. R!;pr., z.ß. BVerfG 14, lll; 2.5·9· [992, Grunclfreibe(rag, Fn. 10. 
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keinen Sollertrag. Unbebaute Grundstücke haben keinen Sollenrag. Antiquitäten, 

Luxusaums, Segelyachten haben keinen Sollenrag, übrigens auch Goldbarren und 

Diamanten, also klassische Vermögensanlagen, nicht. 
Die Konstruktion typischer Sollerträge ist hier außerordentlich gekünstelt. Der Ty­

pisierung eines Ertrages müßte eine weitere, nämlich die fiktive ertragbringende 
Vermögenszusammensetzung hinzugefügt werden. Ein solches typisiertes Verhalten 
vorauszusetzen, dürfte mit Art. 2 I GG nicht vereinbar sein. Es gibt eine realitätsge­

rechte Typisierung auch nicht. So sind gerade beim Grundvernlögen die Anlagestra­
tegien unterschiedlich. Miethäuser werden trotz eher unterdurchschnittlicher Er­

träge und erheblichen Arbeitsaufwandes für die Verwalrung vOn vielen bevorzugt, 
um einem Inflationsverlust zu entgehen oder eine Wertsteigerung zu erzielen. Das 

sind im übrigen reine Sachwert-, keine Ertragswertüberlegungen. Nun kann hier 

eingewandt werden, gerade diese eingeplanten Wertsteigerungen seien eben auch 
eine Komponente des Sollertrages. Dann müßten aber auch Verluste in irgendeiner 
Form Berücksichtigung finden ... Sollverluste« sind allerdings nicht vorgesehen. 
Wenn eine Anlagestrategie fehlgeschlagen ist, so daß drastische Vermögenseinbußen 

erlitten werden, erfolgt keine Verlustverrechnung. 
Diese Schwierigkeiten werden vermieden, wenn man zur Begründung einer Vermö­

gensbesteuerung auf den Gedanken vom Vermögen selbst als Steuergegenstand 
zurückgeht. Das Vermögen kann zur Kreditsicherung eingesetzt werden, es kann in 
der Regel steuerfrei veräußert werden , sei es zur gesteigerten Befriedigung des per­
sönlichen Bedarfs oder zu einer Vermögensumscbichtung. Allein die Tatsacbe, daß 

Vermögen vorhanden ist, erhöht die steuerliche Leisrungsfähigkeit. Diese insgesamt 
gesteigerte Leistungsfähigke.it wird durch die Vermögensteuer erfaßt und so in eine 

erhöhte Steuerbelastung umgesetzt. Es kommt damit nicht darauf an, ob sie aus dem 
Vermögensertrag zu entrichten ist. Böckenförde6' weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, daß Steuern allgemeine Geld leistungen sind, die den Steuerpflichtigen .. in 
seinem Velmögen als Ganzem« betreffen, wobei damit nicht das» Vermögen« im hier 

interessierenden Sinne gemeint ist, sondern die ganze Vermögenssphäre. "Sie ent­
zieht nicht bestimmte durch Art. 14 GG geschützte Eigentumspositionen, sondern 
verpflichtet unspezifisch zur Zahlung eines Geldbetrages, der aus beliebigen Einnah­
mequellen, etwa auch aus Arbeitseinkommen oder Verkaufserlösen, erbracht werden 
kann ~(. 

Bisher ist dies alles mit den Ausführungen der Senatsmehrheit vereinbar. Wenn die 
Grundstückswerte zeitnah und realistisch in der Steuerrechtslandschaft erscheinen, 
wird erstmals sichtbar, dall in breiten Schichten der Bevölkerung erhebliche Vermö­

genswene entStanden sind. Damit entsteht die Frage für das BVerfG, ob nun diese 
Bevölkerungskreise insgesamt vermögensteuerpflichtig sein sollen oder ob dieser 
Kreis einzuschränken und eine Belastungsgrenze zu beschreiben ist. Darum muß es 

dem BVerfG gehen, und so können die Ausführungen zur SalIertragsteuer, zur Hälf­
tigkeit und z.ur Verschonung des Gebrauchsvermögens auch verstanden werden. Sie 
dienen dann nicht zur Begründung einer Vermögensteuer, sondern zu ihrer Begren­
zung.'7 

66 [[ I b. 
67 C [J • c. 
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8.J Das zl<sätzliche Merkmal der hälftigen Teilung 

Nicht nur das Eigentum selbst, auch sein Gebrauch ist durch das Grundgesetz ge­
schützt. 
»Nach Art. 14 II GG dient der Figentumsgebrauch zugleich dem privaten Nutzen und dem 
\X/ohI der Allgemeinheit. Desha.lb ist der Vermögensertrag einerseits für die steuerliebe Gemein­
last zugänglich, andererseits muß dem Berechtigten ein privater Eigennutzen verbleiben. Die 
Vermogensreuer darf daher zu den übrigen Steuern auf den Ertrag nur hinzutreten, soweit die 
steuerliche Gesamlbelasrung de~ Sollenrages bei typisierender Betrachtung von Einnahmen, 
abzieh baren Aufwendungen und sonstigen Endastungen in der Nähe einer halftigcn Tei.lung 
zwischen privater und öffentlicher Hand verbleibt und dabei insgesamt auch Beüstungsergeb­
nisse venneidet, die einer vom Gleichheitssatz gebotenen Lastenverteilung nach Maßgabe 
finanzieller Leistungsfähigkeü zuwiderlaufen.« 

Diese Erläuterung zum Vermögensteuerbeschluß enthält zunächst Überlegungen 
zur Definition der Belastungsobergrenze. Der nun anschließende Satz muß wörtlich 
wiedergegeben werden, weil er in der Diskussion eine erhebliche Rolle spielt" : 

»Dcr Gesetzgeber kann diese Bclasrungsobergrenze dadurch wahren, Jaß er dit Ertrage in der 
Bemessungsgrundlage um Abzugstatbestände mindert (etwa des L'xistenzsichernden und er­
werbssit=hcmden Aufwandes im Einkommensteuerrecht, des Gcbrauehsvermogens im Vermö­
gensteuerrecht) und sodann den Steuers atz typisierend so bemißt, daß im Zusammenwirken 
von Abzugstatbeständen und Steuersätzen diese Obergrenze beachtet bleibt.« 

Das BVerfG wird in der Literatur beim WOrt genommen. Tipke69 kommt zu dem 
Ergebnis, die Hälft.igkeit sei in Teilbereichen bereits überschritten. Andere'° versu­
chen, mit deta.illierten und komplexen Berechnungen den Inhalt dieser Formel 
auszuloten. Der Gesetzgeber kann so vorgehen und "etwa" den existenz- und er­
werbssichernden Aufwand abziehen. Er muß dies alles nicht; es ist eine von vielen 

Methoden, sich an die Belastungsgrenze heranzutasten. Dies scheint deshalb wich­
tig, weil bisher keine der bekannten Berechnungen überzeugend ist. 
Unter Erwerbsaufwendungen sind Werbungskosten und Betriebsausgaben zu ver­

stehen." Um diese sollen die Sollerträge z.u mindern sein. Auch sie müssen zu 
»Sollaufwendungen« typisiert werden. Dem Sollerrrag steht dann Sollaufwand ge­
genüber. Es mull bezweifelt werden, ob ein solches Verfahren sinnvoll ist. Einen 

Sollaufwand gibt es nicht. Mag ein Sollertrag eben als eine gedachte Begrenzung, als 
eine Plausibilitätsgröße noch vorstellbar sein, so gilt dies für den Bereich der Auf­
wendungen Dicht. Die Erfindung der doppelten Buchführung hat ihre Gründe 

gehabt. Erwerbsaufwendungen sind von einer solchen Vielfalt von objektiven wie 
subjektiven Bedingungen abhängig, daß ihre Typisierung bereits im Ansatz scheitert. 
Es ist auch nicht etwa so, daß sich Ertragsteuern und Erwerbsaufwendungen verhal­
ten wie kommunizierende Röhren. Ein Unternehmen, das auf dem Mikrochip­

Markt eine bahnbrechende Neuentwicklung vorlegt, mag höchste Erträge bei mini­
ma.len Kosten erzielen. Entsprechend hoch fällt der Gewinn aus und damit auch die 

steuerliche Zugriffsmöglichkeit. Ein Zeitungskiosk in einem Hauptbahnhof hinge­
gen mag hohe Einnahmen erzielen, denen aber fast gleich hohe Betriebsaufwendun­

gen entgegenstehen. Hier ist der steuerliche Zugriff entsprechend gering. Derartige 
Berechnungen allerdings bezeichnet man zutreffend als die des 1y[ilchmädchens. 
Zum einen gleichen sich die verschiedenen faktoren nicht aus, und zum anderen gibt 

68 VSt. e il) Co 

69 Grenun der Vennogensteuer, GmbHR 1996, S. 8. 
70 Z. B. t-.hnnek, Mogllche zukunftigc Ausgc.5 t.lltung der Vermogcns[cucr, Erbsc h:l rLS l(~Ue l' und der El n­

hel(sbew('rtu llg des Grundbes lt l..cs , NWß Beilage [/1 ,996: Wagn C'rlHo r, D as Vcrhahni_~ der gC!;cll w;),rti~ 

gen effektiven SteucrbeLmung ~ur Stl'ut rbC"laslungsohergrenzc des BVerfG, DB 1996, j85-
71 Tipkef Lang, Steuerrecht (Fn. Il), § 9 Anm. 25). 
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die Kosten-Nutzen-Relation für die zu klärende Frage der Grenzbelastung nichts 
her, weil sie die absoluten ZahJen nicht berücksichtigt. Der Kioskinhaber nämlich 
kann im Ergebnis durchaus den höheren Gewinn erzielen, die höhere Einkommen­
steuer zahlen und insgesamt die höhere steuerliche Belastbarkeit besitzen. 
Der Fehler liegt darin, daß bei derartigen Berechnungen an die Solleinnahmen, an 
den Sollumsatz, angeknüpft wird." Der »Soll ertrag« im Sinne einer Größe für eine 

Grenzfindung ist doch aber wohl eindeutig der Netto-Sollertrag, also die Sollein­
nahme abzüglich Sollaufwand, der Sollgewinn sozusagen. So verwendet das BVerfG 
diesen Begriff auch durchweg, wenn es ihn in den Zusammenhang mit dem Ertrags­
wert bringt. Das ist eindeutig ein Nettowert. Auch die Steuerrechtslehre, soweit sie 
die Substanzsteuern als Sollertragsteuern begreift'l, meint natürlich das Sollergebnis, 
wie denn ja auch Art. '4 GG kaum Veranlassung haben kann, den Bruttosollertrag 

zu sch ü tzen. 
Ein weiterer Fehler besteht darin, daß Sollertrag plötzlich nicht isoliert als in Steuer­

kraft umgesetzter Vermögens besitz erscheint, sondern als eine unselbständige Größe 
der steuerlich zumutbaren Gesamtbelasrung. Es ist nicht ersichtlich, wieweit die 
Höhe einer Vermögensteuer für beispielsweise umfangreichen Forstbesitz davon ab­
hängen soll, daß der Besitzer zusätzlicn einen Bahnhofskiosk mit hohen Betriebsaus­
gaben betreibt. Auch die Aufwendungen zur Existenzsicherung gehören nicht in 
diesen Zusammenhang. Es handelt sich dabei um eine Gruppe von Aufwendungen, 
die im Einkommensteuerrecht infolge des subjektiven Nettoprinzips, einer Folge­
rung aus dem Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit, nicht der 
Einkommensteuer unterliegen dürfen.'" Das Einkommensteuerrecht berücksichtigt 
diese Komponenten steuerlicher Leistungsfähigkeit abschließend. Wenn die Vermö­

gensteuer als Ergänzungssteuer zur Einkommensteuer einen Sinn haben soll, dann 
doch eben den, daß die ei.nkommensteuerlich definierte Leistungsfähigkeit durch das 
Hinzutreten des Vermögens gesteigert wird mit der Folge einer objektiv erhöhten 

steuerlichen Belastbarkeit. Die Vermischung mit einkommensbezogenen Positionen 
wie Erwerbs- und Existenzaufwendungen hingegen macht die Vermägensteuer zu 
einer zusätzlichen Einkommensteuer. Damit wäre der Vermögensteuer aber der Bo­
den entzogen, weil eine Einkommensteuer nach einem gesetzlich vorgegebenen Soll 
nicht vorstellbar ist. 
Wenn aber das Grundgesetz eine Vermögensteuer 2.uläßt, muß man sie so interpre­
tieren, daß sie dieser Vorgabe gerecht wird. Danach wäre der Gesetzgeber gut 
beraten, wenn er die vom BVerfG mit seinem Berechnungsbeispiel gelegte Fährte 
nicht verfolgen würde. Dabei muß immer wieder betOnt werden, daß es dem BVerfG 

darum gehen muß, die Grenzbelastung beschreibbar zu machen, die es bei der hälf­
tigen Teilung sieht. Das Berechnungsbeispiel wirft mehr Probleme auf, als es löst, 
wie Tipke'l eingehend nachweist. 
Auch gegenüber einer weiteren Vorgabe des BVerfG sollte der Gesetzgeber gegebe­
nenfalls den Konflikt nicht scheuen. Die Vermögensteuer dürfe zu den übt;gen 
Ertragsteuern (') nur hinzutreten, soweit die Hälftigkeit gewahrt bleibe. Das ist 
wieder der Gedanke der ergänzenden Ertragsteuer. Begreift man die Vermögensteuer 
als eigenständige Komponente der Steuerbelastung76, so ist es Sache des Gesetzge­
bers, wie er eine Überbelastung des Steuerz.ahlers vermeiden will. Er kann die 
Ertragsteuersätze entsprechend einstellen oder auch die Vermögensteuer einkom-

72 vgl. d:lZU M:\nnck (Fn. 70). 
73 Vgl. bel Tlpkc. Steucrrcch,,,,"o rdnung 1I (Pn. -40), S, 775. 
74 TipkelLang, Steuerrecht (Fn . 11), § 4 Anm. 113;§ 9 Anm. 68. 
7S Über die Grenzen der VcrmogensE..e:ucr. GmbHR 1996, S. S. 
76 BYdG '7 . .0.1971. NJW 1976, S. 101 . 
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150 mensteuerrechtlich zum Abzug mlassen, wie es in der Vergangenheit bereits der rall 
war. Bereits Böckenförde weist in seiner Abweichenden Meinung" zutreffend auf 

das Paradoxon hin, daß Steuerpflichtige mit hoher Einkommensteuerprogression 
möglicherweise gegen den Zugriff der Vermögensteuer unter dem Gesichtspunkt der 
Hälftigkeit geschützt seien, während sie bei kleineren Steuerpflichtigen ungehindert 

zuschlagen dürfe. In der Literatur ist dieser Gedanke weitergesponnen worden. Das 
soll hier nicht weiterverfolgr werden. Es genügt die Feststellung, daß derartige Er­
gebnisse eine Folge der Überstrapazierung des Sollertragsteuer-Konstruktes sind. 
Bringen Sollertrags- und Hälftigkeitsthese die Vermögensteuer in Gefahr, so zeigt 

sich daran, daß diese Thesen so dem Grundgesetz nicht entsprechen. Da das B VerfG 
aber mit seiner Rechtsprechung selbst gleichsam Verfassungsrecht setzt, muß diese 
Rechtsprechung verfassungskonform interpretiert werden. Dann muß man seine 
Ausführungen so verstehen, daß es bei dem Gesetzgeber, der ja Verantwortung für 
die Steuerbelastung insgesamt trägt, eine grobe obere Grenzlinie anmahnen will. 
Diese Mahnung bezieht sich dann insbesondere auch auf die Ertragsteuern l ! Sie ist 
eine Aufforderung, ein insgesamt stimmiges Besteuerungskonzept vorzulegen. Eine 

solche Aufforderung ist auch im Zusammenhang mit der Bewerrungsfrage sinnvoll, 
während die Ausführungen nicht ganz erforderlich erscheinen, wenn sie sich nur auf 
die Vermögensteuer beziehen sollen. Daß diese zulässig ist, sagt das BVerfG selbst l9 

Daß sie dann in einer Höhe um I v. H. noch nicht verfassungswidrig ist, dürfte ohne 
ausführliche Grundsaccerwägungen klar sein. Mißt man den einzelnen vom Gericht 

ins Spiel gebrachten Gesichtspunkten nicht diesen mehr globalen Bezug bei, indem 
man sie gleichsam als von Verfassungs wegen zwingend gebotene Tatbestandsmerk­
male in'terpretiert, wird die bisherige Rechtsprechung eben dieses Gerichts zur 
Makularur.'o 

Ob es überhaupt sinnvoll ist, eine hälftige Teilung von Ist- und Sol.lerträgen als 
Obergrenze steuerlicher Belastung zu definieren, soll einstweilen offen bleiben. Die 
Senatsmehrheit entnimmt dieses Gebot dem grundgesetzlichen Schutz des Eigen­
tums und seines Gebrauchs" Dem widerspricht Böckenförde" mit den nach meiner 

Auffassung besseren Gründen. Er verweist auf den Grundsatz., daß Vermögens­
beeinträchtigungen durch Abgaben grundsätzlich nicht gegen die Eigentumsgarantie 
verstoßen" Das Vermögen selbst ist nicht unmittelbar geschützt" Die von ihm 
herangezogenen Entscheidungen des BVerfG befassen sich allerdings nur zum Teil 
mit der Vermögensteuer." Diese müsse grundsätzlich aus den typisierten Erträgen 

entrichtbar sein . Ein Prol.entSarz von 1 v. H. sei unter dem Gesichtspunkt der Er­
fassung des fundierten Einkommens nicht zu beanstanden. Nimmt man den Gedan­
ken der Senatsmehrheit auf, eine solche Steuer könne eine schleichende Konfiskation 

darstellen, wenn sie nicht aus den Erträgen entrichtbar sei, kann man zur Verdeutli­
chung das Bild eines SoJlertrags benutzen. Dieser ist dann aber nicht nur ganz eng als 

eine Art Verzinsung zu denken; vielmehr ist jeder Vorteil unter dem Aspekt der 
Steigerung der Leistungsfähigkeit einzubeziehen. Beispielsweise wird ein Bürger mit 
wertvollem, aber crrragslosen Grundbesitz eher bereit sein, Aktien auf Kredit in 

Erwartung steigender Kurse zu erwerben als ein vermögens loser A rbeirnehmer. 

77 D 1l ) c. 
78 Zur Probler.uttk J('r (;"~;1mtbelas[Ung s. Kirchhof in: Km.:hhoi/Suhn, ES rG, § ~ Anm . 176. 
79 VermogclIsleuer-BL'schl. C II I b. 
80 Vgl. Lei-sncr, Sreuer- und Eigentumswende, NJW 1995.5. 1591 . 
81 Dazu 3usfuhrlich Papier in: M:lunz./Durig. GG, Art. '4. Rdnr.16zff. 
8, D 11 ) c. 
8} DJ.Zu Tipke, Sreucrrcdu.sordnung r (Fn·4o), §9, S· 442fL 
84 BVcrfGE )0, S. '7'. 
85 BVerfG Il. 10. [976, BStBl.11 11)77. [90, 27 · 10 . 1975. NJW 1976. S. 101. 
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Fungibles ertragsloses S.chverrnögen wie Gold oder Antiquitäten kann veräußert 
werden, sei es zur Führung eines höheren Lebensstandards oder einfach zur Vermö­

gensumschichtung. Hinzu kommt die steuerfreie Wertsteigerung, die in den Hälftig­
keits-Erwägungen nicht unterzubringen ist. Die Tatsache, daß diese Wertsteigerung 
teilweise Inflationsausgleich darstellt, muß dabei solange .ußer Betracht bleiben, wie 
das ganze Besteuerungswesen auf dem Nominalwcrtprinzip aufbaut. 
Bei der Frage nach der hälftigen Teilung stellt sich auch die Frage, ob es sich d.bei um 

einen zeitlich unbeschränkt geltenden Verfassungsgrundsatz oder um eine Moment­
aufnahme für die Entscheidungsjahre 1983 bis [986 darstellt. Die Verhältnisse haben 

sich seither gewandelt. Allerorten bei Bund, Ländern und Gemeinden erschallt der 
Ruf nach dem schl.nken Staat. Die große Privatisierung bisher staatlicher Tätigkei­
ten hat begonnen. Damit geht einher, dag staadiche Subventionen in diese privati­

sierten Bereiche nicht mehr in bisherigem Umfang hineinfließen. An die Stelle von 
oft nicht kostendeckenden Abgaben, Gebühren und Preisen treten betriebswirt­

schafrlich kalkulierte Marktpreise. Dies entlastet den Staat und belastet den Bürger 
zusätzlich. Der verschlankte Staat dürfte also die Hälftigkeit bereits heure nicht mehr 
beanspruchen. Würden noch das Gesundheitswesen, die Bundeswehr und der Ver­
kehr einschließlich Stragenbau privatisiert, wäre der Steueranspruch weiter zu 

reduzieren. Dem würde der Staat entgegnen, daß die verschärfte Konkurrenz auf den 
internationalen Märkten durch neue Industrienationen, dag Rationalisierung und 
ständig steigende Arbeitslosigkeit, um nur einige Faktoren zu benennen, ganz andere 
sozialstaarliche Anforderungen zu stellen begonnen haben. Mit hälftiger Teilung 
werde er sich njcht mehr lange begnügen könncn. Auch die .ökologische Steuerte­
form« wird zusätzliche Probleme der Grenzbelastung .ufwcrfen. Dabei kann aber 

immer nur die insgesamt zulässige Grenzbelastung angesprochen scin, nicht die Zu­
lässigkeit einzelner Steuerarten. 

Damit ist schließlich ein Gesichtspunkt angesprochen, der über das Sozi.lsta.tsprin­
zip gcm. Art. 20 GG ebenfalls Verfassungsrang hat, nämlich der der Verteilungspoli­
tik. Die Hälftigkeit drückt eine prozentuale Größc aus. Dahinter können sich aber 
im Einzelfall Beträge in vielfacher Millionenhöhe verbergen. Ein Verfassungsgebot, 
den Zugriff des Staates hier auf die Hälfte 7.U beschränken, ist aus der Eigentumsga­
rantie nicht herzuleiten!6 und vom BVerfG auch bisher nicht aufgestellt worden. s1 

Die These der Senatsmehrheit, die Garantie des Eigenrumsgebrauchs nach Art. '4 

I GG beinhalte, daß der Eigentümer auch erwa die Hälfte der Erträge gegen den Staat 
abschirmen könne, läuft auf eine Vermögensvermehrungsgaranrie hinaus. Große 

Vermögen tendieren ohnehin zu weiterer Vermehrung. Fs ist geradezu eine der 
Hauptaufg.bcn des Steuerrechts, hier gegenZUSteuern. Es mutet fast abenteuerlich 
an, sich angesichts des sozialen Wandels in den westlichen lndusrrieländem und auf 

der ganzen Welt den Kopf zu zerbrechen, ob eine Vermögensteucr in der Grö­
ßenordnung VOn etwa I v. H. verfassungsrechdich zulässig ist. Argument.tionen in 
diese Richtung könnten leicht als interessenorientiert oder als von den gesamtgesell­
schafrlichen Problemen etwas abgehoben erscheinen. Es sei angemerkt, daß das 
BVerfG das Problem der Verreilungspolitik durchaus gesehen hat. Die Argumen­
tation, mit Rücksicht auf das geringe Aufkommen von damals 6 Mrd. DM sei 
dieser Gesichtspunkt zu vernachlässigen, überzeugt aber zumindest heute nicht 
mehr. Denn bei zeitnahen Grundstückswerren hätten sich andere Aufkommens­
beträge ergeben. Eine ohne weiteres mögliche Steigerung auf 10 Mrd. DM würde 
immerhin die Hälfte des Aufkommens aus der Körperschaftsteuer ausmachen. Und 

86 Dazu einsehend Bul1, Vom Eigenlum s. z.um Vermogensschur.7. - ein Irrweg. NJW 1996. 281. 
87 VgL Papier in: Maun'l.mung, GG, An. [4 Rdnr. [72. 
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[52 der Gesetzgeber hätte durchaus Spiel räume, den veneilungspolitischen Aspekt zu 
verstärken. 

Die durch die Verbindung von SalIertrag und hälftiger Teilung aufgeworfenen Pro­
bleme sind so differenziert, daß sie zur verfassungsrechtlichen Ahgrenzung nicht 

geeignet erscheinen. Sie sind auch in der zur Zeit anzutreffenden Steuerrechtsland­
schaft zu vernachlässigen . Vor diesem Hintergrund erschei,lt der Ansatz vOn Bök­
kcnförde überzeugend, der sich wie folgt zusammenfassen läßt: Die Vermögensteuer 
rechtfertigt sich durch die gesteigerte steuerliche Leistungsfähigkeit, die allein der 
Besitz des Vermögens mit sich bringt. Der Sollertragsgedanke wird für die Begrün­
dung der Vermögensteuer nicht benötigt, ist aber hilfreich für die Vorstellung von 

einer Belastungsgrenze. Bei deren Bestimmung ist davon auszugehen, daß Steuern 
allgemein auferlegte Geldleistungen sind, die grundsätzlich eine Beeinträchtigung 
der Eigentumsgarantie nicht darstellen. Dem Schutz des Eigentums sind di.e venei­

lungspolitischen Aufgaben des Steuerrechts und das Sozialstaatsprinzip gegenüber­
zustellen. Der Gesetzgeber muß einen weiten Spielraum haben, die sozialen 
Konfliktlagen einzuschätzen und die Mittel zu bestimmen, mit denen er darauf rea­
gieren will. Dies gilt insbesondere auch auf dem Gebiet des Steuerrechts und der 
Steuerpolitik. Die Einschränkungen des Gesetzgebers, wie sie von der Senatsmehr­
heit beschrieben werden, sind damit nicht vereinbar" 

8·4 Die FreisteLLung des »Gebrauchsvermägens" 

Zustimmung verdient das BVerfG, wenn es das Vermögen, das dem Steuerpflichtigen 
zu seiner individuellen Lebensgestaltung dient, als einer Vermögensteuer nicht zu­

gänglich erklärt. Auch die Begrenzung dieser Freistellung an Hand des durchschnitt­
lichen EinfamiIienhauses mag sachgerecht sein . Das BVerfG hebt hervor, daß etwa 
40 v. H. der Wohnungen im Bundesgebiet VOn Eigentümern und ihren Familien 
bewohnt werden. Bei einem so großen Anteil der Steuerpflichtigen ist davon auszu­
gehen, daß deren Leistungsfähigkeit im Einkommensreuertarif im wesentlichen 
berücksichtigt ist. Mit anderen Worten: Besitztum in dieser Größenordnung bildet 
noch kein Vermögen, das als Anknüpfung einer Ergänzungssteuer in Betracht kommt. 

Das gilt natürlich nicht nur für Hausbesitzer, sondern ist auf alle Vermögensarten zu 
übertragen. Die Umsetzung niolgt durch entsprechende Freibeträge. 
Die Umsetzung dieser Vorstellung vom durchschnittlichen Einfamilienhaus in einen 
exakt zu beziffernden Freibetrag ist nicht einfach. Es gibt das Einfamilienhaus in 
bester Wohnlage in München, es gibt die bescheidene Eigentumswohnung vor der 

Stadt. Das real eX.istierende durchschnittliche Einfamilienhaus gibt es schon deshalb 
nicht, weil die Wertunterschiede regional erheblich sind. Der Gesetzgeber muß letzt­

lich entscheiden, bei welcher Größenordnung der als normal zu bezeichnende Besitz 
vOn geldwerten Gütern in besteuerungswertes Vermögen übergeht. Wie bereits an 
anderer Stelle ausgeführt, war dies in den vergangenen Jahren bei der Erarbeitung 

von Lösungen durch die Steuerverwaltung von Bund und Ländern ein kritischer 
run.kt. Die Erfassung auch von KI~ill- und Kleinstvermögen wäre technisch einfach 
nicht durchführbar gewesen. Das BVerfG hat den Weg zu einer sachgerechten wie 
verwaltungsmäßig noch darste.llbaren Lösung freigemacht. Dem Gesetzgeber steht 

umfassendes statisrisches Material, beispielsweise über die Vermögensverteilung in 
den Bevölkerungsschichten, zur Verfügung, das zur Bestimmung der Freistellung 

88 So ,ueh Bult (Fn. 86). 
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beitragen mag. Er sollte dabei aber nicht der Versuchung unterliegen, das Problem 
der durch die Lage hochwenigen Wohnungen im Wege des Bewertungsverfahrens 
unter den Teppich zu kehren. Pragmatisch am besten wäre es wohl, die Sache so zu 
regeln, daß sich die Freistellung an der unteren Grenze, etwa bei 200000 DM orien­
tiert und der Steuersatz mit 0,5 statt I v. H. festgesetzt wird, so daß sich die 
steuerlichen Auswirkungen in vertretbarem Rahmen halten. Beim Grundvermögen 
werden ohnehin Bewertungsabschläge erforderlich sein, um Überbewertungen, die 
ein hoffentlich einfaches Bewertungsverfahren mit sich bringt, auszuschließen. Das 
600000-DM-Haus würde so vermutlich einen Steuerwert von etwa 450000 DM er­
halten. 
Das hier vorgeschlagene Vorgehen würde auch die Umsetzung der weiteren Vorgabe 
des BVerfG erleichtern, dem Schutz der Familie besondere Beachtung zu schenken. 
Ein sehr hoch angesetzter »Grundfreibetrag« würde die Freistellung des Familien­
vermögens in eine Größenordnung bringen, die unter Berücksichtigungen anderer 
Vergünstigungen, z. B. beim Betriebsvermögen oder bei der Landwirtschaft, den 
Sinn einer Vermögensteuer überhaupt in Frage stellen könnte. 

8.5 Betriebsvermägen 

Nach der hier vertretenen Auffassung ist es erforderlich, auch das Betriebsvermögen 
an den Verkehrswerten orientiert zu bewerten. Die Zugrundelegung der Bilanzwerte 
führt zu willkürlichen Ergebnissen, die mit dem Wesen einer Vermögensteuer nicht 
vereinbar sind. Wie stark das Betriebsvermögen steuerlich zu belasten ist, ist eine 
andere Frage. Es ist aber zu befürchten, dag es bei den Bilanzwerten verbleibt und 
daß der G esetzgeber sein schlechtes Gewissen in diesem Punkt zu beruhigen sucht, 
indem auch bei der Bewertung des Grundvermögens kräftig unter Wasser geschossen 
wird. Das verfassungsrechtliche Störfeld bliebe - in abgemilderter Forn1 - erhalten. 
Das wäre schl.imm, würde sich aber nahtlos an die eingangs geschilderten Problem­
lösungen der letzten Jahre anschließen. 
Besinnt man sich wieder darauf, daß die Vermögensteuer ergänzend den Teil steuer­
licher Leistungsfähigkeit erfassen will, der von der Einkommensteuer nicht erreicht 
wird, so muß gefragt werden, ob eine Vermögensteuer auf Betriebsvermögen über­
haupt gerechtfertigt ist. So ist in Frankreich beispielsweise das "Berufsvermögen« 
von der Vermögensteuer ausgenommen.s, Am eindeutigsten zeigt sich die Problem­
stellung bei großen Kapitalgesellschaften, die keinen persönlichen Bezug zu be­
stimmten Anteilseignern haben. Die Gewinnermitrlung der Unternehmen erfolgt 
durch den Vergleich des Betriebsvermögens am Anfang und am Ende eines Wirt­
schaftsjahres. Sie bildet die Grundlage für die Körperschafrsteuer. Da auch die durch 
Werrsteigerungen und Abschreibungen entstehenden stillen Reserven bei ihrer Rea­
lisierung erfaßt werden, wird das Vermögen durch die Körperschaft.lteuer voll 
ausgewertet; ein Ergänzungsbedarf ist nicht vorhanden. Hier ist ein Ansatzpunkt, 
derartiges Betriebsvermögen ganz oder teilweise von der Vermögensteuer auszuneh­
men. Anders verhält es sich bei den Anteilseignern. Der Aktionär, aber auch der 
gering, mehrheitlich oder allein an einer GmbH beteiligte Gesellschafter ist vermö­
gensteuerlich gesehen in einer Situation, die der von anderen Vermögensbesitzern 
vergleichbar ist. Hier also, auf der Ebene der Anteilseigner, dürfte es keine betriebs­
vermögenspezifischen Erleichterungen geben. 

153 
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[ 54 Bei der Besteuerung von Personen gesellschaften und Einzelunternehmern ist die 
Lage insofern anders, als hier das Betriebsvermögen nicht durch eine eigenständige 
Rechtsperson vom Beteiligten bzw. dem Inhaber getrennt ist. Es bildet vielmehr 
unmittelbar einen Teil von dessen Vermögen. Auch hier ist der Ausgangspunkt zu­
nächst gleich: Der auf dem Betriebsvermögensvergleich beruhende Gewinn ist dic 
Basis für die Einkommensteuer. Bis dahin bedarf es keiner Ergänzungssteuer. Der 
Besitz des Unternehmens oder die Beteiligung an der Gesellschaft ist aber da.rüber 
hinaus ein Faktor, der die steuerliche Leistungsfähigkeit des Inhabers erhöht. Das 
wird niemand bestreiten wollen, der sich mit der Besteuerung von Personengesell­
schaften auskennt. Insofern liegt eine Vergleichbarkeit vor mit dem Anteil an einer 
Kapitalgesellschaft, aber auch mit anderen Vermögensanlagen. Somit kommt eine 
Entlastung bei Personengesellsehaften grundsär;dich nicht in Betracht. Natürlich 
gibt es immer lenkungspolitische Spielräume für Ausnahmeregelungen in Form von 
Steuerermäßigungen, wie hier die Entlastung mittelständischer Unternehmen unter 
dem Gesichtspunkt der Arbeitsmarkt- oder Standortpolitik. Es muß aber auf einen 
Gesichtspunkt hingewiesen werden, der möglicherweise erst im laufenden Gesetzge­
bungsverfahren relevant wird, wenn die wohldurchdachten Expertenentwürfe in den 
Sog der Interessen geraten:]e mehr Verschonungen geschaffen werden, um so gerin­
ger wird das Aufkommen und um so kleiner wird der Kreis der Vermögensteuerzah­
ler. Wenn diese Steuer sich aber als eine Zusatzsteuer für besserverdienende 

Arbeitnehmer und vielleicht noch Freiberufler herausstellt, wird sie leicht zu einer 
Art Strafsteuer für diejenigen, die Geld zurückgelegt haben statt es auszugeben. Das 
möchte verfassungsrechtlich vielleicht angehen, dürfte aber steuerpolitisch verfehlt 
sein, weil es der Vermögensteuer ihr Selbstverständnis nehmen würde. 

9. Die Erbschaftsteuer 

9. I Allgemeines 

Die Erbschaftsteuer erfaßt Schenkungen unter Lebenden und den Erwerb von Todes 
wegen. Wie bei der Vermögensteuer sind die ihr unterliegenden Gegenstände zu­
nächst zu bewerten. Nach Berücksichtigung von Steuerbefreiungen und persönli­
chen wie sachlichen Freibeträgen entsteht eine Bemessungsgrundlage. Der daran 
anknüpfende Steuertarif ist nach dem persönlichen Verhältnis zum Erblasser in 4 

Klassen eingeteilt und darüber hinaus nach der Höhe gestaffelt. Eine Schenkung der 
Eltern an ein Kind in Höhe von 100000 ergibt e.ine Erbschaftstcuer von 300 DM: 
Steuerfrei bleibt ein Betrag von 90000 DM, die restlichen 10000 DM unterliegcn 

dem niedrigsten Steuersatz von 3 v. H. in der Steuerklasse 1. Die Erbschaftsteuer ist 
als sog. "Erbanfallsrcuer« ausgestaltet. Nicht etwa wird de .. Erblasser oder Schenker 
gleichsam einer Vermögens-Schluß besteuerung unterworfen; vielmehr erhöht der 

Vermögcnszugang beim Erben oder Beschenkten die steuerliche Leistungsfähigkeit 
und rechtfertigt so den staatlichen Zugriff. Es liegt auf der Hand, daß auch hier die 
unterschiedlichsten Begründungen vertreten werden. Auch die Erbschaftsteuer kann 
als eine Art Ergänzung zur Einkommensteuer verstanden werden; sie kann auch als 
notwendiges Verteilungsinstrument gegen Vermögenshäufungen angesehen werden, 
wobei die Obergrenze wie bei der Vermögensteuer aus dem Spannungsverhältnis 

zwischen dem Schutz des Erbrcchts nach Art. 14 Abs. I GG und dem Sozialstaats­
prinzip des Art. 10 GG zu entnehmen ist. Je nach dem vertretenen Standpunkt 
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ergeben sich unterschiedliche Ergcbnisse.'" Das Grundvcrmögcn wird mit dcn vcr­
alteten Einheitswerten erfaßt, so daß wegen Verletzung des Gleichheitsgebots die 
Erbschaftsteuer ebenso verfassungswidrig ist wie die Vermögensteuer. 
Daß die Bcwertung des Grundvermögens an den Verkehrswerten zu orientieren ist, 
wird bei der Erbschaftsteuer besonders augenfällig. Kein Erblasser, kein Erbe würde 
auf die Idee kommen, den Wert eines Grundstücks - insbesondere auch im Vergleich 

zu anderen Nachlaßgegenständen - anders zu beurteilen. Dies sollte auch für das 
Steuerrecht maßgeblich sein. 
Das BVerfG räumt dem Gesetzgeber zur Schaffung einer verfassungsmäßigen Erb­
schaftsteuer - nach Behebung des Bewertungsmangels - einen weiten Spielraum 

ein?' Es setzt ihm aber auch Grenzen, wobei man wie bei der Vermögensteuer 
darum streiten mag, ob das Gericht damit seine Kompetenzen überschreitet. Danach 

darf die Steuerbelastung das Vererben vom Standpunkt eines wirtschaftlich denken­
den Eigentümers nicht als ökonomisch sinnlos erscheinen lassen. Die Steuer darf den 
Erwerber nicht übermäßig belasten und die ihm zugewachsenen Vermögenswerte 
nicht grundlegend beeinträchtigen. Besonderen Schutz genießen die Personengrup­
pen der Steuerklasse I, das sind insbesondere Ehegatten und Kinder. Bei diesen ist 
der SteuerzugriH so zu mäßigen, daß der deutlich überwiegende Teil des Nachlasses 
erhalten bleibt und kleinere Vermögen völlig steuerfrei bleiben. Bei dem Erwerb 
durch Ehegatten muß berücksichtigt werden, daß der Zufluß durch Erbschaft noch 
Bestandteil der ehelichen Erwerbsgemeinschaft ist. Bei millelständischen Betrieben 
schließlich gilt es, deren Gemeinwohlverpflichtung zu beachten: "Sie unterliegen als 
Garant von Produktivität und Arbeitsplätzen insbesondere durch Verpflichtung ge­
genüber den Arbeitnehmern, das Betriebsverfassungsrecht, das Winschaftsverwal­

tungsrecht und durch die langfristigen Investitionen einer gesteigerten rechtlichen 

Bindung ... Die Verfügbarkeit über den Betrieb und einzelne dem Betrieb zugehö­
rige Wirtschaftsgüter ist beschränkter als bei betrieblich ungebundenem Vermö­
gen.« 

9.2 Der Schutz der Familienvermägen 

Zu den Vorgaben des BVerfG ist vorweg zu bemerken, daß sie dem herkömmlichen 
Verständnis der Erbschaftsteuer entsprechen. Diese befindet sich nach der Senats­
mehrheit auch nicht im Belastungsgrcnz.bereich, im Gegensatz zur Vermögensteuer. 

Zu fragen ist aber, was sind die kleineren Vermögen, die steuerfrei zu belassen 
sind? 

Da liegt zunächst einmal eine an der Vereinfachung des Steuerrechts orientierte Ab­
grenzung nahe. Wenn die Einheitswerte für das Grundvermögen abgeschafft werden 
und nur noch die Objekte bewertet werden, die der Vermögensteuer unterliegen, 
bedarf es für Erbschaftsteuerzwecke keiner weiteren Bewertungen, sofern die erb­
schaftsteuerliche Freistellllng an der vermögenstellerlichen ausgerichtet wird. Das ist 
auch für die Erben von erheblicher praktischer Bedeutung, weil die Erbauseinander­
setzung möglicherweise bei Streit über die Bewertung des Grundvermögens behin­
dert wird. Der Freibetrag für Angehörige der Steuerklasse I, also für Ehegallen 
2jO 000 DM, für Kinder 90 000 DM, könnte etwa durch einen Gebrauchsvermögens­

freibetrag von 400000 DM ergänzt werden. 

90 Vgl. Tlpke, SteuCrrcchlSordnung 11 (Fn. 40),745 fL 
91 B~schl. Erbschaftsteuer, CI! ce. 
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Nach einem solchen Modell blieben mithin im Erbfall, also wenn das Gebrauchsver­

mögen mit übergeht, bei Eheganen 650000 DM erbschaftsteuerfrei. Dies ist von 
dem Gedanken der völligen SteuerfreisteIlung »kleinerer Vermögen « wohl noch mit 
umfaßt; der Eintritt in die Steuerpflicht kann aber auch niedriger angesetzt werden. 

Hier lohnt es sich nun doch, das Umfeld anzuschauen, in dem diese Veranstaltung 
erfolgt. Die deutsche Bevölkerung kann wohl als eine der wohlhabendsten der Welt 
bezeichnet werden. Dieser Wohlstand mag hart erarbeitet worden sein, aber er ist 
auch durch enorme staatliche Hilfestellung erst ermöglicht worden. Eine auf Vollbe­

schäftigung und Privatinitiative setzende WirtSchaftspolitik, die vielfältige Wohn­
bau förderung, Zinsvergünstigungen, steuerliche Sparförderungen und Vermögens­

bildungskonzepte haben sich in privatem Wohlstand niedergeschlagen. Diese Hilfen 
sind noch fortgeführt worden, als sie längst nicht mehr finanzierbar waren. Jetzt 
erfolgt der erSte Generationswechsel, und zwar zu einem Zeitpunkt extrem ange­

spannter Haushaltslage bei Bund, Ländern und Gemeinden, in dcr sich die veränder­
ten wirtschaftlichen Verhältnissc widerspiegeln. Es wäre zu überlegen, ob der Staat 

nicht den Generationswechsel- also die anfallenden Erbschaften - benutzen sollte, 
einen kleinen Teil der gcwährtcn Vergünstigungen zurückzufordern. Die Erbschaft­
steuer hat mit einem Aufkommen von 3 Mrd. eine Größenordnung wie die Kaffee­
steuer. Die jetzt tätigen Generationen erfahren diese staarlichen Förderungen nicht 
mehr. Sie finden auch keine Vollbeschäftigung mch.r vor. Langfristige Arbeitsver­

hältnisse, die eine Vermögensbildungsstrategie ermöglichen, sind eher die Aus­
nahme. Eine stärkere verteilungspolitische Akzentuierung der Erbschaftsteuer wäre 

dieser Situation angemessen. Es kann aber leicht vorausgesagt werden, daß es dazu 
nicht konunen wird. Nirgends ist der Steuerzahler empfindlicher als bei der Erb­
schaftsteuer. Dies wird im politischen Raum ausschlaggebend sein. Es ist ein 
Phänomen, daß die zu Wohlstand gekommene Nachkriegsgeneration staatliches 

Wohlwollen vor sich herschiebt wie eine Bugwelle. So nehmen die Einschnitte in das 
soziale Netz zu, während die Rentenbesteuerung, die Erbschaftsteuer, die Zinser­
träge Schutzzonen bilden auch für Gruppen, für die diese Schutzzonen ursprünglich 

nicht gedacht waren. 

9.3 Betriebsvermögen 

Hier liegt sicherlich die interessanteste und diffizilste Problematik. Auf der einen 
Seite wird die völlige Freistellung betrieblich orientierten Vermögens von der Erb­

schaftsteuer gefordert", während auf der anderen Seite vor der Unterscheidung von 
"gutem« und "bösem_ Vermögen gewarnt wird'); dazwischen gibt es mancherlei 

Variationen. Die Vorgaben des BVerfG lassen es geraten erscheinen, diesem Bereich 
besondere Sorgfalt zu widmen. Man kann es sich jedenfalls nicht so einfach machen, 

in der Situations beschreibung des Gerichts einen Freibrief für jedwede Befreiung 

oder Begünstigung des Betriebsvermögens zu erblicken. 
Das geltende Erbschaftsteuergesetz enthält in § 13 Abs. 2 a bereits Steuervergünsti­
gungen, deren Technik für eine künftige Regelung verwendet werden kann. Zum 

1. J. 1994 war zunächst für den Erwerb von Betriebsvermägen durch Erbanfall ein 
Freibetrag von 500000 DM cingeführt worden. Zur Vermeidung von Mißbräuchen 
oder überhaupt zur Rechtfertigung der Vorschrift wurde die Rückgängigmachung 

91 Ygl. Ziegler) Reform der Erb S"cb.ftsteuer, BB 1996,454. 
9) SChOll, GUles Vcrmogcn - fioses Ycrmogen. Dß 1996 Heft 6, G:lStkommcntar. 
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der Vergünstigung im Falle der Weiterveräußerung vorgesehen. Das Jahressteuerge­

setz '996 hat nachgelegt: Die Regelung gilt nunmehr auch für den Erwerb von 
Anteilen an Kapitalgesellschaften bei mindestens 25prozentiger Betei.ligung des Erb­

lassers; ferner gibt eS zusätzlich einen Bewertungsabschlag von 25 v. H. für den 
steuerpflichtig verbleibenden Teil, und zwar ohne betragsmäßige ßegrem.ung. 
Diese Regelung ist zu weitgehend. Nach den Vorgaben des BVerfG muß berücksich­
tigt werden, daß jede Vergünstigung nach der Vermögensan den Gleichheitss.tz 
verletzt und daher auch im Detail gerechtfertigt werden muß. Der Begriff "Betriebs­
vermögen« ist zu diffus, als daß er eine sachgerechte Differenzierung liefern könnte. 
Er umfaßt alles vom ganzen Betrieb bis zum eim.elnen Gegenstand und zur kleinen 
passiven Kommanditbeteiligung. Weil der Sinn der Vorschrift in der Erhaltung VOn 
Betrieben besteht, muß der Erwerb von einzelnen Gegenständen des Betriebsvermö­
gens ausgeschlossen werden. Das gleiche gilt für KleinbeteiLgungen an Personen ge­
seilschaften. Tante Agathes Kommanditanteil und der zur Minderung der Einkom­
mensteuer erworbene Anteil an einer gewerblich geprägten Schiffsabschreibungsge­

sellschaft" sind nicht VOn der überragenden volkswirtschaftlichen Bedeutung, die 
das BVerfG meint. Höchst problematisch ist auch der neue Bewertungsabschlag. Der 

Freibetrag von 500000 DM, der sich im übrigen bei mehreren Erben auf diese ver­
teilt, begünstigt wegen seiner begrenzten Höhe mittelständische Betriebe. Er könnte 

auch auf 75°000 DM erhölH werden, insbesondere dann, wenn die heimLehen Sub­
ventionen, die in der Unterbewertung des Betriebsvermögens liegen, aufgegeben 
würden. Der Bewertungsabschlag betrifft aber auch wesentliche Beteiligungen an 

größten Unternehmen. Abgesehen davon, daß die Steuervergünstigung im Einzelfall 
viele Millionen DM ausmachen kann, dürften diese Unternehmen auch in ihrer Exi­

stenz durch den Erbfall nicht betroffen sein. Das gilt auch dann, wenn der Erbe zur 
Beuhlung der Erbschaftsteuer einen kleinen Teil der Beteiligung veräußern muß und 
insoweit - also bezogen auf den veräußerten Teil- die Nachversteuerung auslöst. Es 
wäre zu begrüßen, wenn der Gesetzgeber die hier möglichen Auswirkungen prüfen 
und eine angemessene Begrenzung unter dem Gesiclltspunkt der Entlastung mittel­
ständischer Betriebe in Erwägung ziehen würde. 

10. Die Grundsteuer 

Ebenfalls zu den einheitswertabhängigen Steuern gehört die Grundsteuer. Das 

BVerfG hat eine Entscheidung zur Grundsteuer nicht getroffen. Es ist die einheitli­
che Auffassung, daß insoweit unmittelbarer Handlungsbedarf nicht bestehe. Das ist 

schwer nachzuvollziehen. Richtig ist, daß die Werte, auf denen die Grundsteuer 
beruht, veraltet, also zu niedrig sind. Die Gemeinde setzt den Hebesatz so fest, wie 
sie sich das Aufkommen aus der Grundsteuer vorstellt. Sie hat also in dcr Vergan­
genheit die zu niedrigen Grundstückswerte durch entsprechend hohe Hebesätze 
ausgegLchen. So würde eine dcutliche Anhebung der Grundstückswerte ganz sicher 
nicht zu einer entsprechenden Erhöhung der Grundsteuer führen, sondern eine er­
hebliche Absenkung der Hebesätze zur Folge haben. ErforderLeh ist allerdings, daß 
die Werte in sich stimmig und miteinander vergleichbar sind, daß also vcrgleiehbare 
Grundstücke vergleichbare Grundsteuer ergeben. 
Und daran fehlt es. Um die Größenordnung zu verdeutlichen: En Enfamiliennaus 

mit besonderer Ausstattung hat einen Verkenrswert von 800000 DM. Der nach der 

94 § '5 Ab,. ) Nr.' EStG. 
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orientalischen Betrachtungsweise im Ertragswertverfahren ermittelte Einheitswert 

beträgt 75000 DM. Die Gemeinde erhebt die Grunds teuer mit einem Hebesatz vOn 
400 v. H. Es ergibt sich ein Grundsteuermeßbet rag vOn 195 DM" und eine Grund­
steuer von 780 DM. Ein anderes Einfamilienhaus, ebenfall s mit einem Wert von 
800000 DM, kommt, vielleicht wegen der etwas größeren Wohnfläche, ins Sachwert­
verfahren. Der Einheitswert wird au f 200000 DM festgesetzt. Der Meßbetrag 

beträgt 6)2,50 DM96, die Grundsteuer 2530 DM. Auf die Bedeutung der Finanzie­
rung für den Einheitswert ist oben bereits hingewiesen worden. Es gibt Zeilen von 
völlig gleichen Reihenhäusern, bei denen nicht ein Einheitswert dem anderen gleicht 

mit entsprechender Auswirkung auf die Grundsteuer. Minima non cu rat praewr' 
Die Betroffenen werden das anders sehen. Hier steht ja völlig fest , daß die Grund­
steuer insgesamt eigentlich nicht erhöht werden muß. Sie muß lediglich an ders auf 
die ein:<elnen Objekte aufgeteilt werden. Die Gemeinden werden mit Rücksicht auf 
ihre angespannte Finanzlage zwar entgegen ihren Beteuerungen keine ergebnisneu­

trale Lösu ng vornehmen, aber sie werden, weil die Grundsteuer vo ll auf di e Mieter 
durchsc hl ägt, die Kirche im Dorf lassen. Die Beseiti gu ng des gle ichheitsw.idrigcn 
Zustandes betrifft nun vorwiegend auch den ganz kleinen Häuslebes itzer, bei dem­
au ch wegen des bisherigen Einflusses der Finanzierung auf die Einheitswerte - die 
Unterbewertung am größten ist. Hier sind Fä ll e nicht selten, in denen der Einheits­
wert bei 10000 DM liegt, der Verkehrswert h.ingegcgen bei 200000 DM. Zu Recht 

wü rde hier bei einer Angleichung der Werte ein langjähriges Grundsteuerprivileg 
dieser besonders niedrig bewerte ten Objekte beseitigt werden. Eine Neuordnung 
der Grundsteuer, di e ihre Lasten gleichmäß ig auf die Grundstücke entsprechend 
ihrer Relation verteil t, wird hier Probleme bekommen. In den hier genannten Bei­
spielfällen würde sich für das Sachwert-Haus eine deutlich verminderte Grundsteuer 

ergeben, für das Ertragswert-Haus immer noch eine Ermäßigun g, für das Reihen­
haus dagegen etwa eine Ve rvierfachung. Zu vermuten ist, daß hier die Fiktion vom 
kleinen Mann voll du rc hgehalten wird und nur eine Angleichung auf sehr nied rigem 

Niveau für po li ti sch möglich gesehen wi rd. Das Grundsteueraufkommen könnte 
hier dram atisch einb rec hen . Die Empfindlichkeit der Bürger wird hi er besonders 
groß sein, wozu d ie Abzockstrategien der Gemeinden mit ständigen Gebührenanhe­

bungen für Mü ll abfuhr, Abwasser usw. maßgeblich beitragen. 
Der Gesetzgeber sollte sich diesem Problem unve rzüglich wwenden. Es ist nicht 
sicher, daß im Falle einer Entscheidung des BVerfG Übergangs lösu ngen eingeräumt 
werden. Denn was von den derzeitigen GrundSlückswerten als Grundlage von 
Steuerbemessungen zu halten ist, steht ja nun feSl . Die Grundsteuerbescheide für 

höher bewertetes Grundvermögen werden vermutlich demnächSt in großer Zahl an­
gefochten werden. Die daraus folgende Rechtsunsicherheit könnte d ie Finanzpläne 

der Gemeinden empfindlich treffen. 

I I. Die Aufgabe der Einheitswerte 

Es ist möglich - insbesondere wenn man der Sollertragslehre anhängt -, für Zwecke 

der Vermögensteuer die Grundstückswerte unter Ertragswertgesichtspunk te n zu be­
stimmen. Fü r d ie Erbschaftsteuer wäre dies vielleicht auch mögli ch, wü rde jedenfalls 

aber der Verkehrsauffassung widersprechen. Folglich sind verschiedene Werte für 

95 § I S GrStG. 71 000;.: 2,6%. 

96 7S 000 x 1,S % + 1 25000:x 3.5% · 
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beide Steuerarten vorstellbar. Besondere Instrumente wird man für das land- und 

forsrwirtschaftliche Vermögen benötigen. Für Grundsteuerzwecke wiederum kann 
ein auf diese Steuerart zugeschnittenes Bewertungsverfahren gewählt werden. Daß 
ein so entstehendes Wertechaos dem Bürger nicht zumutbar ist, dürfte auf der Hand 
liegen. Es zu vermeiden, war die Idee der Einheitswerte. In der real existierenden 

Steuer welt hat die Umsetzung dieser Idee erhebliche Schwächen gezeigt. Vielleicht 

ist es wirklich zu aufwendig, den ganzen Bestand der Einheiten des Grundvermö­

gens alle paar Jahre umzuwälzen. Vielleicht ist aber auch das bisherige Verfahren zu 
aufwendig gewesen, das nie an der einzig verläßlichen Vergleichsgrölle, nämlich den 

gemeinen Werten, ausgerichtet war. 
Die von den obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder zur Entwicklung 

neuer Verfahren eingesetzten Arbeitsgruppen schlagen vor, die Einheitswerte aufzu­

geben und für die Vermögensteuer und Erbschaftsteuer durch Bewertungen im Falle 

des Bedarfs zu ersetzen. Für die Grundsteuer haben die Bewertungsfachleute ein 
stark vereinfachtes Verfahren angedacht. Die Einheiten des Grundvermögens haben 
danach, soweit sie neben der Grundsteuer auch für die Vermögensteuer oder Erb­

schaftsteuer interessant werden, zwei Werte. Andere Steuerarten, beispielsweise die 
Grunderwerbsteuer und außersteuerliche Bereiche, können sich die Bedarfsbewer­

rung nutzbar machen, sie können aber auch die Grundsteuerwerte benutzen oder 

eigene Systeme entwickeln. Niemand wird behaupten wollen, dall dieses Ergebnis 
besonders schön ist. 
Also muß doch noch einmal die Frage gestellt werden, ob es nicht sinnvoll ist, das 

Prinzip der Einheitsbewertllng aufrechtzuerhalten. Die Experten in Blind und Län­

dern gehen davon aus, daß eine neue Hauptfeststellung der Einheitswerte rund 6000 

zusätzliche Arbeitskräfte in den Finanzämtern erfordern würde. Rechnet man die ca. 

1000 Arbeitskräfte der Gemeinden dagegen, die für eine gesonderte Ermittlung von 
Grundsteuerwerten benötigt würden, verbleiben etwa 5000 zusätzliche Kräfte. 

Nicht eine davon steht zur Verfügung. Bei den Personalsparkonzepten der Länder 
müssen die Finanzminister mit gutem Beispiel vorangehen. Da.zu bietet sich insbe­

sondere die Steuerverwaltung an, wenn sie auch wegen des permanenten Aufgaben­
zuwachses ihre Aufgaben nur noch unzureichend erfüllen kann. Die hehren Worte 

von der Aufgabenkritik, deren Kehrseite doch die Berücksichtigung des Mehrbe­
darfs sein muß, gelten nicht im eigenen Hause. Aber es ist auch unvertretbar, 

Verwaltungsaufwand zu betreiben, der nicht kosten-nutzen-orientiert ist. Je mehr 
Grundstücke durch die Höhe der Freibeträge aus Vennögen- und Erbschaftsteuer 
herausfallen, um so weniger sinnvoll ist es, flächendeckend in einem komplizierten 

Verfahren Werte festzustellen, die dann nur für die Grundsteuer gelten. 
Aber müssen die Einheitswerte so kompliziert sein? Sie sind nach den Vorstellungen 

der Bewertungsfachleute sechsmal so kompliziert wie die Grundsteuerwerte, näm­
lich 6000 zu 1000. Das kann natürlich nicht richtig sein. Man mull aber die 

Bewertungsfachleute auch verstehen. Es fehlt jede Vorgabe über einen 7.ulässigen 
Personalaufwand. Würde - entsprechend der Methode McKinsey - gefragt, welches 
Verfahren mit beispielsweise 2000 Personen darzustellen wäre, würde ein solches 

Verfahren auch geliefert werden. Das allerdings wäre dann so vereinfacht, dall es 
groller Disziplin in den politischen Räumen bedürfte, es allch durchzusetzen. Daß 

die vorhanden ist, darf man be7.weifeln. 

Ein radikal vereinfachtes Verfahren müßte an den Verkehrswerten orientiert sein, 
weil diese eine automatische Plausibilitätskontrolle bieten. Zur Vermeidung von 
Streitigkeiten wären von vornherein Werte von etwa 80 v. H. der Verkehrswerte 
anzusteuern. Zum Abfangen von Ausreillern müßte davon ein Abschlag von eben­

falls etwa 10 v. H. gewährt werden. Die Bemessungsgrundlage für die Steuer würde 
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160 somit bei 60 bis 70 v. H. liegen. Das würde vom BVerfG akzeptiert werden und 
außerdem zur Beruhigung der Gemüter beitragen. Die Wertermittlung könnte im 
Rahmen cines Selbsteinschätzungsverfahrens erfolgen. Im Prinzip brauchte der 
Grundbesitzer nur den geschätzten Verkehrswert des Objekts anzugeben, die 
Grundstlicksgröße und zur Plausibilitätskontrolle bei bebauten Grundstücken den 
Gebäudevcrsicherungswcrt. Eine überschlägige Prüfung beim Finanzamt führt zum 
Plazet oder zur Anrufung des unabhängigen Gurachterausschusses für Grund­
stückswerte in der Gemeinde. Dieses »Dreischrittverfahren« nach Balke'7 soll nur 

ein Beispiel in der Art einer groben Richtungsweisung sein. Nicht überprüfte, aber 
prüfungsbedürftige Werte könnte man vorläufig zugrunde legen und so den Perso­
nalbedarf auf eine Reihe von Jahren strecken. In diesem Zusammenhang verdient 
eine Methode Beachtung, die als die »Umkehrlösung« bezeichnet wird. Diese be­
steht darin, daß nicht die Finanzämter die Einheitswerte ermitteln und den Gemein­
den für Grundsteuerzwecke zur Verfügung stellen, sondern daß umgekehrt die 
Wertermittlung durch die Gemeinden primär für die Grundsteuer erfolgt und von 
den Finanzämtern im Bedarfsfall für Erbschaftsteuer und Vermögensteuer genutzt 
wird. Die Gemeinden haben recht genaue Kenntnis von den Wertverhältnissen vor 

Ort. In kleineren Gemeinden kommt der Vorteil der persönlichen Bekanntheit hinzu. 
Das Eigeninteresse der Gemeinden ist wegen des unmittelbaren Zusammenhanges mit 
der Grundsteuer größer als bei den finanzämtern, die gleichsam auf Verdacht für an­
dere Verwaltungsbereiche tätig werden. Die Problemgruppe der Betriebsgrundstücke 
müßte ausgenommen werden, beispielsweise durch Ansatz mit den Steuerbilanzwer­

ten. Dies dürfte die kostengünstigste Lösung bei Einbeziehung aller Umstände sein, 
wen n - ja wenn - ein entsprechend vereinfachtes Verfahren durchsetzbar ist gegenüber 
der zementierten Fixierung der Fachleute auf die Bewertungsverfahren, deren Ergeb­
nisse noch nie überzeugt haben, und der Flutvon Sonderwünschen von Abgeordneten 

und Interessenvertretern. Es wäre letztlich eine Abkehr sowohl vom Ertragswertver­
fahren als auch vom Sachwertverfahren. Hier rächt sich nun allerdings die Trägheit des 
Gesetzgebers und das Warten auf den im Ergebnis doch feststehenden Spruch des 
BVerfG. Es dürfte kaum Zeit sein, jetzt noch über neue Verfahren nachzudenken, die 

moderner Verkehrsauffassung näher kommen als die verzopften Verfahren der Vor­
zeit. Die einzige Brücke, die gebaut werden kann, wäre wohl diese: Für Vermögen­
und Erbschaftsteuer werden zunächst Bedarfsbewertungen durchgeführt, die später 
von den neuen Grundsteuerwerten abgelöst werden. 

Hier wäre zugleich ein erheblicher Beitrag zur Steuervereinfachung möglich. Bei 
Abschaffung einheitlicher Werte müßten auch die nachstehend geschilderten Effekte 
hingenommen wcrden: 
- Die Anlaßbewertung produziert ständig Personalaufwand, weil ständig neue An­

lässe hinzutreten. Die einmal festgestellten verkehrswertbezogenen Einheitswerte 
können im Automationsverfahren gepflegt werden. Personalaufwand entsteht nur, 
wenn Veränderungen am einzelnen Grundstück eintreten. Je einfacher das Verfah­

ren ist, um so weniger Änderun gen gibt es - im Gegcnsatz zu einem komplizier­
teren Bed"rfswertverfahren. 
Die Bedarfsbewenung schafft bei der Vermögensteuer eine Grauzone, in der an 

sich vermögensteuerpflichtige Einheiten nicht "ufgefunden - und wegen des Per­
sonalmangels auch nicht gesucht - werden . 

- Die Anlaßbewertung trägt die Tendenz in sich , die Fallzahlen durch Heraufsetzen 
der Freibeträge immer mehr einzuschränken . 
Wenn im Rahmen ciner großen Steuerreform - beispielsweise mit Rücksicht auf 

97 S. bei Moneh, Erbfall und ErbauselnanderSCll.Ung, DStR 1985. $. S9Z, 597. 
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den inrernarionalen Sreuersatz-Werrbewerb - das Verhältnis zwischen Ertrag- und 
Substanzsteuern neu geordnet werden sollte, würden die Werte fehlen, die z. B. bei 
der Verminderung von Freibeträgen erforderlich wären. 

- Bis zur Erstellung eigener Werte für die Grundsteuer müssen die Finanzämter die 
alten Einheitswerte für die Gemeinden noch weiter bereithalten. Sie müssen also 
sowohl neue Bewertungen nach altem Recht durch.führen als auch den alten Be­
stand weiter pflegen. 

- Bei der Anlaßbewertung wird das Thema nie z ur Ruhe kommen. 
Nun gilt es aber, Essig in den Wein zu gießen. Mönch schildert die negativen Erfah­

rungen, die mit dem Landeserbschaftsteuergesetz des Saarlandes im Jahre '952 
gemacht wurden. 98 Die Zielsetzung des Gesetzes war, 80 v. H. der Verkehrswerte zu 
erreichen. Das Verfahren sei schließlich nur noch ein Gcfeilsche um die Einheits­

werte gewesen. Das war 1951, als die Bevölkerung noch durch obrigkeitsstaatliches 
Denken geprägt war. Inzwischen ist die Bundesrepublik Deutschland aber ein de­
mokratischer und sozialer Rechtsbehelfsstaar geworden. Zudem dürfte der Versuch 
emer Volkszählung deo Politikern nicht gerade Mut ge macht haben, von den Bür­
gern eine Selbsteinschätzung zu verlangen. Es ist aber vorstellbar, daß die Empfind­
lichkeit der Bürger bei der "Umkeh rlösung «, also gegenüber den Gemeinden, 
geringer ist als gegenüber den Landesfinanzbehörden. Und schließlich sind radikal 
vereinfachte Verfahren auch ohne die Selbsteinschätzung möglich. !eh gehe aber 
davon aus, daß in über 80 v. H . der Fälle realitärsnahe Werte angegeben werden, 
schon weil die GrundeigenTÜmer die Anrufung des Gutachterausschusses vermeiden 
wollen. Eine Voraussetzung allerdings ist unabdingbar - und da liegt auch der ze n­
trale Unterschied zu dem damaligen Problem im Saarland und bei der Einheitsbe­
wertung auf den 1. I. 1964: Die Wertermittlung muß die Nähe des Verkehrswerts 
anstreben. 
Es ist also ein gewisser Mut erforderlich, dem Bürger und der Bürgerin zu erklären, 
daß man etwas von ihm/ihr wolle. Das dürfte der potitical correcmess in diesem 
Lande der Gefälligkeirsdemokratie widersprechen. Vieles spricht dafür, daß die Wei­
gerung der Länder, ihr Steuerpersonal zu verstärken, im politischen Raum geradezu 
dankbar akzeptiert werden wird. Die Einheitswerte werden so ein Begräbnis zwei ter 
Klasse erfahren. Und wenn man die Zahl der im Bedarfsverfahren festzustellenden 
Einheitswerte gering hält, darf es ja auch ruhig etwas komplizierter werden, wie es 
deutscher Wesensart entspricht. Grotesk allerdings wird das Phänomen sein, daß die 
in dem sechsfach einfacheren Verfahren der Gemeinden künftig ermillelten Grund­
steuerwerte wesentlich realitätsnäher sein werden als die Steuerwerte für Vermögen­
und Erbschaftsteuer. Eigentlich zwingt das dazu, die Grundsteuerwerte dann - wie 
eben vorgeschlagen - als neue Einheitswerte zu übernehmen. 

12. Zusammenfassung und Ausblick 

Faßt man zusammen, so hat der Gesetzgeber einiges zu entscheiden, von dem das 
Nachstehende noch einmal hervorgehoben werden soll: 

Werden einfache und in der Nähe der Verkehrswerte liegende Werte für das Grund­
vermögen angestrebt? 
Werden die Einheitswerte beibehalten oder so ll es für die Vermögen- und Erbschaft­
steuer Bedarfswerte geben und gesonderte Werte für d ie Grundsteuer? 

98 S. 1'n. 97. 
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Wird die Vermögensteucr beibehalten? 
Sollen die Einschränkungen - Soliertrag, Hälftigkeit - hingenommen werden? 
Welche Vermögen gilt es bei der Vermögensteucr zu verschonen? 
Welcher Steuersatz ist zu wählcn) 

Welche Verschonungen sind bei der Erbschaftsteuer vorzunehmen' Kann es bei der 
Bewertung des Betriebsvermögens mit dcn Steuerbilanzwerten verbleiben' 

Kann die Grundsteuer-Problematik weiter aufgeschoben werdcn? 
Und schließlich: Sind diese Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts nun Anlaß, 
übcr ein steuerliches Gesamtkonzept nachzudenken? 

Sicherlich wäre eine grundlegende Bereinigung dcs Steuerrechts dringend geboten. 
Die Entscheidungen des BVerfG zum Existenzminimum zwingen dazu, das Ein­

kommensteuerrecht von Regelungen zu befreien, die den Grundsatz der Besteue­
rung nach der Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Ein am Existcnzminimum 
ausgerichteter Grundfreibetrag ist sinnlos, solange ein entsprechendes Einkommen 
dieses Existenzminimum nicht widerspiegelt. Da der Grundfreibetrag in den näch­

sten .J ahren weiter steigen wird, stellt sich auch die Frage der Tarifgestaltung. Weil 
diese an das Existenzminimum anschlicßt, kann davon ausgegangen werden, daß 
eine bereinigte Einkommensteuer d.ie Leistungsfähigkcit eincs großen Teils der 

Steuerpflichtigen voll erfaßt. Die Ausführungen des BVerfG zur Vcrmögensteuer 
und zur steuerlichen Gesamtbelastung erhalten dann schärfere Konturen. Adressat 
dieser Ausführungen wäre dann in erster Linie auch der Einkommensteuer-Gesetz­

geber. Wenn Kirchhof jCtZt cin Steuergesetzbuch fordert' 9 , so sicherljch nicht, damit 
das Steuerrecht in seinem jetzigen Zustand in einem Buch präscntiert werden 

kann. 
Die Frage ist allerdings, wie der Gesetzgeber mit dieser Herausforderung umgehcn 
wird. Dabei ist nach den dargelegten Gesetzgebungsverfahren der let>.ten Zeit nicht 
unwahrscheinlich, daß wiederum der kleinste Nenner zur Entschärfung der Proble­

matik gesucht wird. Im übrigen bleibt alles, wie es ist. Dazu mag im vorliegenden 

Fall auch beitragen, daß einige Thesen des BVerfG zumindest in der Interpretation 
eines Teils des Schrifttums als problematisch empfunden werden können. Die 
Steuerrechtslehre und das steuerrechtliche Schrifttum werden umso mehr Beachtung 

finden, jc mehr sie ihre Konzepte an dem gesamtgesellschaftlichen Geschehcn aus­
richten und den Eindruck vermeiden, das Steuerrecht sei eine Art closed shop. 
Vielleicht wäre es richtig, die forderung nach einem vereinfachten und in sich stim­

migen Steuerrecht aufzugeben. Es scheint so, als ob die Rufe nach dem einfachen 

Steucrrecht im politischen Raum nicht mehr verstanden werden. Vielleicht können 
sie auch gar nicht mehr verstanden werden. Einfaches Steuerrecht, das bedeutet die 
Rückführung auf das System. Dieses schwebt nicht frei im Raum, sondern ist viel­

mehr Bestandteil eincs gesellschaftlichen Gesamtsystems. Dieses wurde bis vor 
kurzer Zeit von einem Wertesystem getragen, über das breiter Konsens bestand. 

Aber in der sich wandelnden Gesel.lschaft verlieren die gemeinsamen Vorstellungen 
an Kraft und Verbindlichkeit. Dic Umwandlung einer durch gemeinsame Weltan­

schauung und überlieferte Wertvorstellungen geprägten Gesellschaft in Richtung auf 
eine Individualgesellsehafr mit schnell wechselnden Individual.interessen, wie sie von 
dem Soziologen Ulrieh Bcck'oo und in ihren Phänomenen von den Philosophen der 

Postmoderne, 7 .. B. Jean BaudriIJard'o, und Gilles Deleuzc' O' beschrieben wird, kann 

99 '·.dltorial, Stbg J996, Heft I. 

[CO Ri sikogcscllsl:h .lft. Frankfurt 3. Main '986. 
101 D:ts J.'\hr 2000 fmdel nicht Sl:ttt . Men1e ßerlin. 
101 T:au send Plateaus, Merve, Berltn, s. insbesondere das unkontToJlienc WJ.chs(um durch Rhizumbil­

dung. 
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auch .m Steuerrecht nicht vorbeigehen. Mag diese Individualisierung in ihrem exi­

stenti.listischen Ansatz zunächst auch mit einem hohen Anspruch verbunden gewe­

sen sein, in der zur Vereinfachung, zur Banalisicrung drängenden Wirklichkeit der 
Konsumgesellschaft zeigt sich die Individualität jedenfalls nicht ;)1, verantwortliche 

Autonomie, sondern als postmoderne Beliebigkeit. In dieser sich wandelnden Ge­
sellschaft ist auch Politik ein Dienstleistun!;sbereich geworden. Dem Bürger werden 
Angebote gemacht, die anzunehmen er auch bereit sein muß. Möglicherweise ist 

dieser Prozeß kurzfristiger ständiger Rückkopplung zwischen Politikbereich und 

Bürger anhand jeweils aktueller Vorgänge eine sehr moderne Form der Demokratie. 
Das Steuerrecht hat dann nicht die falschen Politiker, sondern umgekehrt: Mit den 

schnellen gesellschaftlichen Abläufen, die vom Politikbetrieb aufgegriffen werden, 
harmoniert das aus alter Zeit stammende systemstrenge und schwerfällige Gesamt­

konupts-Steuerreeht nicht. Also wird ~s zunehmend schwerer, es dem Politik be­
reich zu vermitteln. Dieser tendiert mehr und mehr zu Ad-hoc-Gesetzen, die durch 

das politische Tagesgeschehen veranlaßt werden. Ist beispielsweise die Korruption 

ein politisches Thema, wird eilends ein steuerliches Korruptionsbekämpfungsgesetz 
eingeführt. Derartige Gesetze haben überdies den unschätzbaren Vorteil, daß sie 
keinen Widerstand finden . Es sind keine bestimmten Ressorts betroffen, es entsteht 
kein bürokratischer Aufwand, weil die Finanzämter mit ihrer nach oben offenen 

Belastbarkeit die neue Aufgabe klaglos erledigen. 
Abschließend sei die folgende Prognose gewagt: Die Umsetzung der Beschlüsse des 
BVerfG berührt steuerliche Grundsatzfragen. Diese werden in den kommenden Mo­
naten nicht gelöst werden, und später wohl auch nicht. Es wird also zu einer 

punktuellen Abarbeitung der zwingenden Vorgaben des BVerfG kommen. Die Dis­
kussion wird im Zusammenhang mit Paketschnürungen, mit Themen des Jahres­

steuergeset~.es 1997, an Stellenwert verlieren. Ersichtlich sind bereits jetzt die 
Unternehmens besteuerung, die "ökologische Steuerreform« und die Frage der 
Mehrwerrsteuererhöhung. Es ist nicht wahrscheinlich, daß die Vermögensteuer ab­
geschafft wird und gleichzeitig die Erhöhung der Mehrwertsteuer erwogen wird. 

Also kann davon ausgegangen werden, daß die Vermögensteuer bleibt. Die Einheits­
werte werden aufgegeben und durch Anlaßbewertungen bei Vermögen- und Erb­
schaftsteuer ersetzt werden, weil dies der einfachste Weg ist, alle grundsätzlichen 

Fragen unerörterr zu lassen. Bei der Bewertung des Grundvermögens werden die 
gröbsten Mängel beseitigt werden. Beim Berriebsvermögen wird die Bewertung mit 
den Steuerbilanzwerten erhalten bleiben. Sehr großzügige Regelungen bei der Frei­
stellung des Gebrauchsvermögens zur Besänftigung des Steuerwiderstandes auS 

breiten Kreisen der Bevölkerung si.nd ebenfalls wahrscheinlich. Die Grundsteuer­
Problematik wird auf die lange Bank geschoben werden. Das Signal des 11 VerfG, das 

Steuerrecht insgesamt auf seine Belastungsgerechtigkeit hin zu überprüfen, wird 
wiederum nicht gehört werden. Die rote Karte ist gezogen, aber niemand geht vom 
Platz. 
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